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A. Vorbemerkung 

In die weltweite biidungspolitische Diskussion sieht sich seit Jahren auch 
die Bundesrepublik DeUridiland einbezogen. Namenhlich im Bereich der 
beruflichen Bildung zeigen sich unter dem E d u O  eines ungewohnlich 
raschen technischen Wandels starke Ansatze einer Neuorientierung Der 
beniflichen Bildung gelang es, aus ihrer gegenüber der traditionellen AU- 
gemeinbildung oft unkrwhätzten Steiiung zum Wettbewerb im gleichen 
Rang anzutreten. Unter okonomischem Gesichtspunkt erhielten die Bil- 
dungsinvestitionen dadurch einen neuen Akzent, daB sie neben Kapital 
und Arbeit als dritter Faktor eines wirk&& Umm WachStLlnla Berudr- 
sichtigung finde0 
Mit Rucksicht auf den Mangel an beruflichem Nachwuchs und aui die 
Uberalterung unserer erwerbstätigen Bevölkerung rückt die Notwendig- 
keit zur Ausschöpfung der Bildungsreserven deutlich in den Blidcpunkt. 

Auf dem Boden eines Grundgesetzes, das den sozialen Rechtsstaat 
garantiert, erstarkte merkiich das demokratische BewuBtsein In der 
Stniktur der Gesellsdiaft schlug es sich in einer Unx&ichtung unter 
Neubewertung der beruflich gut geschulten und dadurch wirtschaftlich 
und sozial aufgestiegenen Gruppen nieder. Der Staat hinwiederum trägt 
der Entwicklung des demokratischen Bewußtseins dadurch Rechnung, daß 
e r  sich zunehmend bemüht, die bloß formale Gleichberechtigung der 
Staatsbürger in eine echte Gleichheit der Bildungs- und Aufstiegschancen 
für alie fortzuentwickeln. Im Sinne einer gezielten Berufsförderung soll 
dabei der individuelle Bildungsanspruch verwirklicht werden. 

Staatliche Hilfe erschöpft sich aber nicht in der Bereitstellung materieller 
Mittel zur Errnöglichung einer Berufsausbildung. Der inmitten eines 
dynamischen sozioökonomischen Prozesses stehende Bürger, namentlim 
aber der jugendliche Berufsanwärter, bedarf fur seinen Schritt aus dem 
Schonraum der Schule in die ungewohnte Ordnung einer funktionaiisier- 
ten Arbeitswelt einer wirksamen Wegweisung. Der öffentlichen Berufs- 
beratung fällt diese Aufgabe - sie wiegt heute schwerer denn je. Für 
das Gebiet der beruflichen Bildung haben seit dem Kriege die maß- 
geblichen internationalen Organisationen (Internationales Arbeitsamt, 
Europarat, OECD, Europaische Wirtschaftsgemeinschaft) Normen auf- 
gestellt, mit denen das in der Bundesrepublik Deutschland aufgebaute 
eigene System im wesentlichen übereinstimmt. Nichtsdestoweniger stellt 
die Bundesrepublik ihr System durch Vergleich mit den Erfahrungen 
anderer Staaten in eine laufende kritische Uberprufung, aus der sich ein 
Teil der heutigen Bewegung auf dem Gebiet der Bildungspolitik erklärt. 
k4us dieser Selbstkontrolle werden die an einer Information über das 
deutsche System interessierten auslindischen Stellen, deren einführender 
Unterrichtung die nachfolgenden Darlegungen mit dienen sollen, ent- 
nehmen konnen, daß die Träger der deutschen Bildungsarbeit - auch im 
beruflichen Sektor - zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen bereit 
sind. 



a 
t 



8. Ubersicht liber gesetslirhe Grundlagen Mr Ansbildanasbeihillea 

Förderungsfählge 
Ausblldung 

Elgnungsvoraua- 
betzungen 

Elnkommeiib 
grenzen 

Höhs der B e i W  

Zuständige Behörde 

- - 
Beruisausblldungsbelhllfen der Arbeits- 

verwaltung 

Eignung fllr den gewählten Beruf; der Berufs- 
Wunsch dar i  GesIchUpunkten des Arbeltsmarktes 
und der Nachwuchslage nlcht widersprechen 

Frelbetrag In Höhe des eineinhalbfachen Regel- 
Satzes der Sozlalbílfe fflr den UnterhaltspLUch- 
Uaen und seine unterhaltsberechtlgten Anne- 
hbrlgen (ohne den Auszublldenden~ sowie áer  
Kosten fur Unterkunft zuzilgllch eines Mehr- 
bedarls. Bel auswärtlEer Unterbr ln~unc  des AUS- 
zubiidenden: doppeltër Regehatz uña  a e t k c a t e n  

e) libernahme sämtlicher Ausblldungekosten; 
b) f ü r  den Lebensunterhalt des Auszublldenden 
‘ ein Betrag In Höhe des elnelnhalbfaehen Re- 

gelsatzes der Sozlalhllfe. Bel 811isw5rUrer Un- 
terbringung das Doppelte des Regelsakes eu- 
zllelich der Mletkosten: 

e) ber Unterbringung In ‘einem Heim die tat- 
&chIldien Kosten fur Unterkunft und Ver- 
Pllegung 

Das fflr den Wohnort dea UnierhaltspfflchtLgen 
2ustänäige Arbeitsamt 

- 
Ausbildungshilfe 

nach dem Bundesw>zialhlUegesetz 

a) Ausbildung t(lr einen angemessenen Beruf 
oder eme sonstige angemessene Tatlgkelt; 

b) Besuch elner mlttleren. hoheren oder Fach- 
GLIIUI~; 

c) unter besonderen Voraussetzungen Houlschul- 
besuch und Besuch von Elnrlchtuneeii. dercn 
AusbildungsabschluO dem der mittïeren oder 
hoheren Schule gleichgestellt Ist; 

d) Teilnahme an  Maünahmen zur Vorbereltune 
elner Berufsausbildung oder BerufsausUbung 

a) E l l n u m  fur den angestrebten Bern: 
b) angem¿ssene Lelstungen. FUr den. Besuch 

hdherer Schulen und Hochschulen: erheblich 
Uber dem Durchxhnltt llegende Fählgkeiten 
und Leistungen. von Fachschulen: Uberdurch- 
schnlttllche Fählgkeiten und Lelstungen; 

Ausblldungsweges; 

Lebensgrundlage bletet 

c) iadillche Notwendigkeit des beabsichtigten 

d) Vermutung, dao der Beruf eine ausreichende 

Freibetrag in Höhe des doppelten RegehUe8  
[Ur denHaushaltungsvorstand und von je  üO.-DM 
f ü r  jedes Unterhaltsbe-Hgie Famtiíenmltglled 
íelnwhl. des Auszublldenden) zuzU!zlldi der KO- 
stcn fflr die Unterkunfi 

a) Ubernahme sämtllcher Ausblldungskosten; 
b) fflr den Lebemunterhslt des AuMiblldenden 

e h  Betran In Höhe dea elnelnhalbfachen Re- 

ürfflches So2laiamt; f ü r  Hodlsdiuhusblldung An- 
trag belm Uberörtllchen Träger der Sozlalhllfe 
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fuhren oder einem hierfür geeignet erscheinenden Mitarbeiter zu über- 
tragen. Die praktische Ausbildung erfolgt in gewerblichen und nicht- 
gewerblichen Berufen in der Werkstatt, in der Produktionshalle, im Büro 
oder sonstwie in unmittelbarem Zusammenhang mit der produktiven 
Alltagsarbeit. Die enge Verbindung der Berufsausbildung mit den Erfor- 
dernissen der betrieblichen Tagesarbeit - ein typisches Merkmal deutscher 
Berufsausbildung - soll den Berufsanwarter fruhzeitig an den Ernst und 
die Wirklichkeit echter Berufsarbeit heranfuhren und zu der für sein 
künftiges Wirken unerläßlichen Gruppenarbeit befähigen. Da diese Ein- 
bettung des Ausbildungsganges in den Prcduktionsprozeß auch nachteilig 
für den Bildungserfolg sein kann, richten großere Betriebe eigene Lehr- 
werkstatten, mindestens Lehrecken ein, in denen die Lehrlinge bis zur 
Dauer von l'/r Jahren dur& geschulte Ausbilder mit den Grundfertig- 
keiten ihres Berufes vertraut gemacht werden. Erst nach dieser gruud- 
legenden Einführung erhalten die Lehrlinge ihre weitere Ausbildung im 
Produktionsbetrieb. Kleinere Industriefirmen und Betriebe des Handwerks 
bemühen sich in zunehmendem Maße, die in der Einseitigkeit ihrer Pro- 
duktionsweise iiegenden Hemmnisse für eine allseitige Berufsausbildung 
durch die Schaffung Überbetrieblicher Gemeinschaftslehraerkstatten zu 
Überwinden. 

II. Rechtsgrundlagen der betrieblichen Berufsausbildung 
Die Berufsausbildung ist in der Bundesrepublik Deutschland nicht ein- 
heitli& geregelt; Teilregeiungen finden sich verstreut in verschiedenen 
Gesetzen, namentlich in Wirtschaftsgesetzen (Gewerbeordnung, Handels- 
gesetzbiich, Handwerksordnung) sowie in den Vorschriften des Bürger- 
lichen Gesetzbuches über den Dienstvertrag (55 611 - 630). 
a) Die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (mehrfach geändert, I§ 126- 

128) umfaßt die Lehrlinge der Industrie und regelt im einzelnen die 
Befugnis zum Halten oder Anleiten von Lehrlingen wie auch den 
Entzug der Befugnis, ferner den Mindestinhalt des schriftlich abzu- 
schließenden Lehrvertrages, die beiderseitigen Pflichten und die Fristen 
und Folgen der Kündigung und Beendigung des Lehrverhältnisses; 

b) das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 (mehrfach geandert, $5 76 - 82) 
enthält einige grundlegende Vorschriften, u. a. Über die Pflichten des 
Lehrherrn, die Unfahigkeit zur Beschäftigung von Lehrlingen, die 
Dauer der Lehrzeit und die Kundigung, über das Wettbewerbsverbot 
fur  den Lehrling, den Berufswechsel, den Anspruch auf ein Zeugnis 
und Strafvorschriften zum Schutz des Lehrlings; 

c) das Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) vom 
17. September 1953 in der Fassung der Novelle vom 28. Dezember 1965 
(BGBI. I 1966, S. 1 ff.) enthält grundlegende Vorschriften uber die Ein- 
stellung und Ausbildung von Lehrlingen, uber den Inhalt des Lehr- 
vertrages, die beiderseitigen Pflichten. Wirkungen der Probezeit, Auf- 
lösung des Lehrverhältnisses, uber die Lehrzeitdauer und die Ge- 
sellenprüfung. Die Novelle brachte im Interesse einer Straffung und 
Modernisierung der Berufsausbildung Vorschriften uber die Führung 
der Lehrlingsrolle, uber den Entzug der Ausbildungsbefugnis bei man- 
gelnder Eignung des Betriebes zur Ausbildung von Berufsnachwuchs, 
uber die Ermächtigung des Bundesministers für Wirtschaft, im Ein- 
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vernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welche Tatigkeiten, Kennt- 
nisse und Fertigkeiten (Berufsbild) den einzelnen Handwerken zuzu- 
rechnen sind; s&iieDlich wurde festgelegt, daß in dem Gesellen- 
prufungsausschuß auch ein Mitglied des Lehrkörpers einer berufs- 
bildenden Schule und ein Geselle neben den beiden Handwerks- 
meistern vertreten sein müssen. 

d) Länderregelungen: Im Land Berlin gilt das Gesetz zur Regelung der 
Berufsausbildung sowie der Arbeitsverhältnisse Jugendlicher vom 
4. Januar 1951, das erstmalig umfassend alle Ausbildungsverhältnisse 
in einem Lehrberuf, Anlernberuf sowie fur Praktikanten regelt. Das 
Gesetz bezieht alle privaten und offentlichen Betriebe und Vernal- 
tungen einschließlich der Landwirtschaft sowie die freien Berufe ein. - 
Das Land Baden-Württemberg hat am 30. Juli 1959 ein Gesetz iiber die 
Berufsausbildung in der Landwirtschaft erlassen. 

e) Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz) 
vom 9. August 1960 (BGB1. I, S. 663, zuletzt abgeändert durch das 
Dritte Gesetz zur Andcrung des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 
29. Juli 1966 (BGB1. I, S. 455) Das Gesetz erstreckt sich auf alle 
Jugendlichen unter 18 Jahren und enthält u. a. Vorschriften über das 
Mindestalter von 14 bzw. 15 Jahren f ü r  den Arbeitsbeginn, Über die 
Arbeitszeit, darunter die Bestimmung uber die Gewährung bezahlter 
Freizeit für den Besuch der Berufsschule, uber Nachtruhe, Freizeit an 
Wochenenden und Feiertagen, uber den Urlaub, die Pflichten des 
Arbeitgebers, u. a. das Verbot der körperlichen Zuchtigung und die 
Verpflichtung, den Jugendlichen vor und &,;ihrend der Beschäftigung 
ärztlich untersuchen zu lasen.  

f) Das Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- Und 
Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I, S. 920 ff.) ermäch- 
tigt die Kammern, u. a. Maßnahmen zur Forderung und Durch- 
führung der kaufmännischen und gewerblichen Berufsausbildung 
unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften zu treffen. Von 
dieser Ermächtigung haben die Kammern Gebrauch gemacht und - in 
Fortentwicklung bestehender Wbung - fur jede Industrie- und Han- 
delskammer namentlich einen Ausschuß für Berufsausbildung errich- 
tet, in dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch vertreten sind, 
ferner Lehrlingsrollen zur Wberwachung der Lehrverhaltnisse ein- 
gerichtet und schlieûlich Prufungsausschusse gebildet, denen die Ab- 
nahme der Schlußpriifung nach der vorgeschriebenen Lehrzeit und 
die Aushändigung einer Erfolgsurkunde (Kaufmannsgehilfenbnef oder 
Facharbeiterbrief) obliegt. Die Prufungsausschüsse sind in der Weise 
zusammengesetzt, daß der Vorsitzende ein Kammermitglied sein rnuß, 
dem je ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer sowie ein Lehrer der 
berufsbegleitenden Berufsschule beigeordnet sind. 

III. Recht und Organisation des berufsbildenden Schulwesens 
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts lag die berufliche Ausbildung auc- 
schließlich in den Händen des handwerklichen Lehrmeisters und richtete 
sich nach allgemeinen Regeln der Zunf te. Eine theoretische Fortbildung 



ermöglichten später Sonntagsschulen, deren Besuch freiwillig war. Dies 
galt auch zunächst fur den Besuch der nach und nach von den Gemeinden 
eingerichteten Fortbildungsschulen. Eine allgemeine Verpflichtung zum 
Besuch einer die Lehre begleitenden Fortbildungsschule bis zum vollen- 
deten 18. Lebensjahr führte erst die Reichsverfassung 1919 ein; seit 1920 
trat der Begriff ,,Berufsschule" an die Stelle der ,.Fortbildungsschule". 
Das Reichsschulpflichtgesetz vom 6. Juli 1938 regelte die Berufsschul- 
Pflicht in umfassender und noch heute gültiger Weise. Ais Teilzeitschule 
mit einer Stundenzahl von wöchentlich 8 Stunden erganz 
schule die praktische Ausbildung des Betriebes nach der 
Seite. Die Berufsschulpflicht dauert grundsätzlich bis zum 
Lehre, erlischt aber - unabhängig von einem nodi bestehenden Lehr- 
verhaltnis - spätestens mit Vollendung des 21. Lebensjahres. Berufs- 
schulen bestehen f ü r  alle Wirtschaftszweige. So gibt es gewerbliche Be- 
rufsschulen für Handwerk und Industrie, kaufmännische Berufsschulen 
f ü r  Handel und Verwaltung, hauswirtschaftliche, landwirtschaftliche, 
bergbauliche Berufsschulen, aber auch solche für  ungelernte Jugendliche 
und behinderte Personen. Das Berufsschulnetz erstrerkt sich uber das 
ganze Bundesgebiet; die Berufsschule gliedert sich je nach der Zahl der 
Schüler in Fachklassen mit einer Unter-, Mittel- und Oberstuf?. Im 
Bundesgebiet existieren etwa 2300 Berufsschulen mit rd. 1,7 Mio. Schu- 
lern. Etwa 60°/a aller Jugendlichen erhalten in der Berufsschule z. Z. ihre 
letzte schulische Ausbildung. 
Für diejenigen, denen das deutsche Berufsschulwesen fremd ist, sei darauf 
hingewiesen, da0 es in der Bundesrepublik Deutschland außer der soeben 
behandelten Berufsschule im engeren Sinne noch mehrere andere For- 
men berufsbildender Schulen gibt. Sie gliedern sich nach einer Entschei- 
dung der Kultusminister der deutschen Länder aus dem Jahre 1961 in 
Berufsaufbauschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen, höhere Fachschu- 
len und Ingenieurschulen. 
,,Die Berufsaufbauschule ist ein Schultyp des berufsbezogenen Bildungs- 
weges (des sog zweiten Bildungsweges). In ihr erhalten vor allem be- 
fähigte Absolventen der Volksschuloberstufe, die in einem Lehrverhält- 
nis stehen oder sich bereits in einem Beruf bewährt haben, eine auf den 
Beruf bezogene Allgemeinbildung", die - sofern es sich um Vollzeit- 
schulen handelt - 3 Halbjahre dauert, sofern der Unterricht in Abend- 
kursen vermittelt wird, 6 - 7 Halbjahre umfaßt. (Vgl. Sekretariat der 
Standigen Konferenz der Kultusminister der Linder in der Eundes- 
republik Deutschland - II  B vom 12. April 1965). Die Ausbildung wird 
durch die Prüfung zum Nachweis der Fachschulreife abgeschlossen. Durch 
das Zeugnis der Fachschulreife offnet sieh den Absolventen der Berufs- 
aufbauschule der Zugang zu den höheren Fachschulen einschließlich der 
Ingenieurschulen, für deren Besuch ansonsten eine höhere Allgemein- 
bildung (mittlere Reife einer Realschule oder eines Gymnasiums) ver- 
langt wird. Z. 2. besuchen rd 50000 Sküler, davon 2000 weibliche, eine 
Berufsaufbauschule. 
Die Berubfsrbschulen sind Vollzeitschulen, die der praktischen Berufs- 
ausbildung im Betrieb vorausgehen oder sie ersetzen. Im Gegensatz zur 
Berufsschule erfolgt die praktische Ausbildung in der Schule selbst. Es 
gibt verschiedene Typen von Berufsfachschulen, die sich darin unter- 
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19 547 

468 898 

282 859 

3. Gesamtzahl der Lehrlinge und Anlernlinge 
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43 684 

40 343 

13 747 

10 875 

22 455 

21 940 

Ausbildungsberufe 

465 931 

99 689 

Insgesamt . . . . 
davon weiblich . . 

Industrielle 
Ausbildungsberufe 

davon weiblich . . 

2 108 

2 023 

Kaufmännlsehe 
Ausbildungsberufe . 
davon weiblich . . . 
Ausbildungsberufe 
im Handwerk . . . 
(einschl. kaufmänn.) 

davon weiblich . . . 

1964 -- 
Lehrlinge 
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429 298 

240 122 

18 207 

465 618 

281 121 

450 781 
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22 539 
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scheiden, ob sie die betriebliche Lehre voll ersetzen (z. B. Berufsfach- 
schulen für Uhrmacher) oder nur einen Teil der Lehre ersetzen (z. B. die 
sehr verbreitete Zjährige Handelsschule) oder aber nur auf die Lehre 
vorbereiten, diese also weder ganz noch teilweise erset7en (z. B. die 
1 jährige Handelsschule). Während des Besuchs einer Berufsfachschule 
ruht die Berufsschulpflicht. Berufsfachschulen gibt es zumeist fur kauf- 
mannische, hauswirtschaftliche, kunstlerische und sozialpflegerische Be- 
rufe, nur in geringem Umfang f u r  gewerbliche Berufe Soweit nicht die 
Berufsfachschule ausnahmsweise die Lehre ersetzt, gilt der Abschluß 
einer Berufsfachschule nicht als abgeschlossene Berufsausbildung 2. Z. 
gibt es rd. 1800 Berufsfachschulen mit etwa 154 O00 Schulern. davon sind 
etwa 97 O00 Mädchen. 
Fachschulen dienen der freiwilligen berufli&ien Weiterbildung und setzen 
eine abgeschlossene betriebliche Lelire voraus. Es gibt sie für alle Berufs- 
Zweige, und zwar als Tages- oder Abendschule; die Ausbildungsdauer 
liegt zwischen zwei und vier Semestern. Den großten Teil der Fachschulen 
stellen die Meisterschulen (z. B. f u r  Buchbinder, Backer, Elektriker, Indu- 
striemeister) und die Technikerschulcn. In den Techiiikerschulen werden 
geeignete Facharbeiter auf die Tätigkeit des Technikers vorbereitet. 
Auch die höhere Fachschule bietet bei freiwilligem Eesuch eine vertiefte 
berufliche Weiterbildung und eroifnet den Zugang in gehobene verant- 
wortliche Positionen. Voraussetzung zum Besuch der hoheren Fachschule 
und der Ingenieurschule ist eine gehobene Allgenie:nb:ldung, die durch 
das Zeugnis der mittleren Reife einer allgemeinbildenden Schule oder 
durch die Fachschulreife nachzuweisen ist. Ferner wird eine abgeschlos- 
sene Betriebslehre (mit Gesellen-, Gehilfen- oder Fecliarbeiterbrief) und 
in der Regel mehrjährige berufliche Erfahrung vorausgesetzt. Dem Erfor- 
demis einer praktischen Vorausbildung wird bei Ingenieurschulen auch 
durch ein sogenanntes gelenktes Praktikum - meist von zweijähriger 
Dauer - genügt. Der Unterricht an einer hoheren Fachschule dauert 5 - 6 
Semester, an einer Ingenieurschule 6 Semester. In einer Reihe von Län- 
dern kann Absolventen bestimmter Typen von höheren Fachschulen 
(höhere Wirtschaftsfachschule, höhere Fachschule fur Jugendleiterinnen. 
höhere Fachschule fur Sozialarbeit und hohere Landbauschule) die fach- 
gebundene Hochschulreife zuerkannt werden. Durch Ergänzungsprufun- 
gen kann auch nach Abschluß bestimmter Typen von hoheren Fachschulen 
die volle Hochschulreife erworben werden. Auch der Absolvent einer 
Ingenieurschule, der nach bestandener Prüfung zum Ingenieur graduiert 
wird (Ing. grad.), kann unter bestimmten Voraussetzungen zum fachglei- 
chen Studium an einer Technischen Hochschule zur Erlangung des Grades 
eines Diplomingenieurs oder - nach einer Ergänzungsprufung - zu allen 
Fakultaten einer wissenschaftlichen Hochschule aufsteigen. 

IV. Entwicklung und Aufgliederung des Berufcnachwurhsec 
In der Bundesrepublik befinden sich rd. 9 Millionen junger Menschen 
(15 v. H. der Bevolkerung) in allgemein- oder berufsbildenden Schulen 
und Hochschulen sowie in einer betrieblichen Berufsausbildung. Die Ge- 
samtzahl der betrieblichen Ausbildungsverhältnisse ist in der Bundes- 
republik von 1950 bis 1956 stetig, und zwar von 0,97 Mio. auf 1,46 Mio. 



gestiegen. Infolge des kriegsbedingten Geburtenausfalls war seit 1957 bis 
zum Jahre 1962 ein anhaltender Rückgang zu verzeichnen. Nachdem im 
Jahre 1963 die Zahl der Schulentlassenen ihren Tiefstand uberschritten 
hatte, stieg die Zahl der Ausbildungsverhältnisse erstmalig wieder an; sie 
betrug 1965 rd. 1,3 Mio. Weil die zur Schulentlassung anstehenden Ge- 
burtsjahrgänge von Jahr zu Jahr leicht anwachsen, ist auch künftig mit 
einer weiteren Zunahme zu rechnen. Allerdings kann die vom 1. Juli 1967 
ab in allen Bundesländern, mit Ausnahme von Bayern, eingeführte Ver- 
längerung der Volksschulpfiicht auf neun Jahre und die wachsende Ten- 
denz zum Besuch weiterführender allgemeinbildender Schulen das Volu- 
men des Berufsnachwuchses zumindest vorubergehend mindern. 

Da der Schwerpunkt der deutschen Berufsausbildung in der betrieblichen 
Lehre liegt, erscheint ein kurzes Wort über die Verteilung der Lehrlinge 
und Anlernlinge auf die wichtigsten Ausbildungsberufe angebracht. An- 
lernlinge sind solche Jugendliche, die - ebenso wie die Lehrlinge - einen 
geordneten und anerkannten Ausbildungsgang durchlaufen, der aber von 
kürzerer Dauer ist und höchstens zwei Jahre umfaßt, dementsprechend 
für eine verhältnismäßig enge Spezialausbildung vorbereitet. Ende 1964 gab 
es in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt rd. 1,3 Mio. Lehrlinge 
und Anlernlinge. Die Zahl der Anlernlinge war mit etwas uber 43000 
= 3.4% der Gesamtzahl verhältnismäßig gering. Der Anteil der weib- 
lichen Personen an der Gesamtzahl der Lehrlinge betrug 34,5 Qlo, bei den 
Anlernlingen dagegen rd. 92 %. Rund 49 O h  der männlichen Lehrlinge 
wurden in den Lehrlingsrollen der Industrie- und Handelskammern 
geführt, 42 % bei den Handwerkskammern, die restlichen 9 O h  verteilten 
sich auf die übrigen Ausbildungsbereiche wie Landwirtschaft, Bundespost, 
Bundesbahn, Schiffahrt, auf die Tätigkeiten bei den sogenannten freien 
Berufen (Gehilfen bei Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern u. ä.). Mit 
70 % sind die weiblichen Lehrlinge in den Rollen der Industrie- und Han- 
delskammern eingetragen, weitere 23 % werden bei den Handwerkskam- 
mern registriert, der Rest entfällt auf Berufe der Landwirtschaft, Haus- 
wirtschaft und Hilfstatigkeiten der freien Berufe einschließlich der Hel- 
ferinnen bei Arzten und Zahnärzten. Anlernlinge finden sich in den Rol- 
!en der Industrie- und Handelskammern mit 80 v.H., der Handwerks- 
kammern mit nur 5 v. H. und der Apothekerkammern mit 15 v. H. 

Gegenwärtig bestehen in der Bundesrepublik für den Bereich der gewerb- 
lichen Wirtschaft 535 anerkannte Ausbildungsberufe, davon sind 439 
Lehrberufe, 94 Anlernberufe und zwei Aufbauberufe. Auf die Industrie 
entfallen 281 Lehrberufe, 81 Anlernberufe und zwei Aufbauberufe, auf 
den Handel und verwandte Zweige 33 Lehrberufe und vier Anlernberufe; 
im Handwerk gibt es 125 Lehrbemfe und neun Anlernberufe. Im Bereich 
der Landwirtschaft existieren 19 Lehrberufe und im sonstigen Bereich 
12 Lehrberufe und ein Anlernberuf O). Bemerkenswert ist, daß fast drei 
Viertel aller 1,3 Mio. Lehrlinge auf nur funf Gruppen entfallen. Den 
höchsten Anteil an Lehrlingen haben die Handelsberufe, von denen der 
Einzelhandelskaufmann die zahlenmäßig größte Bedeutung hat. An zwei- 
ter Stelle stehen die Lehrlinge in den Berufsgruppen Schmied, Schlosser 

9VgL Venel&nis der vom BundesmhMmium Mr Arbeit und Sodaiordnung 
nisammenEesteiiten anerkannten Lehr- und Anïemberufe (Stand: Februar 19613. 
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und Mechaniker (überwiegend Jungen), an dritter Steile die Orgadsél- 
tions-, Verwaltungs- und Buroberufe (uberwiegend Madchen); unter 
ihnen ist der Lehrberuf des Industriekaufrnanns am stärksten besetzt. 
An vierter und fünfter Stelle folgen die Elektriker und die Bauberufe. 

V. Ordnung der Berufsausbildung 
1. Entwicklungstendenzen der Berufe 
In der Tatsache, daß sich der großte Teil des deutschen Berufsnachwuch- 
ses auf wenige Ausbildungsberufe konzentriert, zeigt sich eine Tendenz, 
die auch in anderen Staaten beobachtet wird. Die tiefgreifenden Einwir- 
kungen des technischen Fortschritts auf die Berufs- und Arbeitswelt füh- 
ren in zunehmendem Maße zu einer Umschichtung der Berufe hinsichtlich 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und gesellschaftlichen Wertung. Na& 
den Ergebnissen eines vom Statistischen Bundesamt durchgeführten Ver- 
gleichs der Berufszahlungen 1950 und 1961 lassen sich bezüglich der Ent- 
wicklungsrichtung vier Kategorien von Berufen unterscheiden: 
a) Berufe mit steigender Tendenz, d. h. solche, bei denen sich die abso- 

lute Zahl der Berufstätigen als auch ihr Anteil an der Gesamtzahl der 
Enverbstatigen erhöht hat. Dazu gehoren vor allem die Organisations-, 
Verwaltungs- und Buroberufe, die Metalleneuger und Metallver- 
arbeiter, die Ingenieure und Techniker, die Elektriker und Chernie- 
berufe; 

b) Berufe mit gleichbleibender Tendenz, deren Erwerbspersonenzahl 
zwar gestiegen ist, deren Anteil am Berufsleben sich aber nicht oder 
kaum verandert hat. Dazu gehören beispielsweise die Bauberufe, die 
Papierhersteller und Papierverarbeiter und die kunstlerischen Berufe; 

c )  rückläufige Berufe, deren Erwerbspersonenzahl zwar noch absolut 
gestiegen, deren Anteil aber zurückgegangen ist, so beispielsweise die 
Handelsberufe. Dies erklärt sich aus der Kormktur der nach dem 
Kriege offensichtlichen Vberbesetzung der Handelsbemfe und der 
wachsenden Verteilungsfunktion der Produktionsbetriebe und Super- 
märkte; 

d) stark rückläufige Berufe, bei denen sowohl Bestand als auch Anteil 
abgenommen haben, beispielsweise die Holzverarbeiter, Textiierstel- 
ler und Textilverarbeiter sowie die landwirtschaftlichen und bergbau- 
lichen Berufe. 

2. Konzentration der Berufsausbildung 
Die für  die Ordnung der Berufsausbildung in der Bundesrepublik zustän- 
digen Stellen, insbesondere die Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft 
sind bemüht, die Entwicklung der Lehrlingszahlen mit dem erkennbaren 
Grundtrend der Berufe soweit wie möglich in Einklang zu bringen. Für 
die industriellen und kaufmännischen Berufe obliegt diese Aufgabe vor- 
bereitend der Arbeitsstelle für betriebliche Berufsausbildung, einer Ge- 
meinschaftseinrichtung des Deutschen Industrie- und Handelstages, der 
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände und des Bundesver- 
bandes der Deutschen Industrie. Von etwa 20 O00 Erwachsenentätigkeitn 
entfallen allein I8000 auf den Bereich der Industrie. Obwohl zur Zeit 



,,nur" rd. 600 anerkannte Ausbildungsberufe die Grundlage zu den Erwach- 
senentätigkeiten bieten, erscheint die Zahl der Ausbildungsberufe ange- 
sichts der technischen Entwicklung noch zu gro5. In der Zeit von 1949 bis 
1966 hat das Bundesministerium fur Wirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung im industriellen und 
kaufmännischen Bereich 75 Lehrberufe und 179 Anlernberufe gestrichen. 
Eine weitere Konzentration der Ausbildungsberufe, namentlich der An- 
lernberufe, erscheint notwendig. 
Vor der ministeriellen Anerkennung eines neuen Ausbildungsberufes in 
Industrie und Handel pruft die Arbeitsstelle fur betriebliche Berufsaus- 
bildung insbesondere, ob hierfür ein echtes wirtschaftliches, sozial- und 
arbeitsmarktpolitisches Bedurfnis besteht, ob die uber den Ausbildungs- 
beruf zu erreichenden Envachsenenberufe eine kontinuierliche Beschäf- 
tigung, ausreichende Aufstiegsmoglichkeiten sowie soziale Sicherheit 
gewährleisten. Falls diese Voraussetzungen zutreffen, erstellt die Arbeits- 
stelle die sogenannten Ordnungsmittel, d. h. das Berufsbild, das die vom 
Lehrling zu erlernenden Kenntnisse und Fertigkeiten umfaßt, den Berufs- 
bildungsplan und die Prufungsanforderungen. Die Ordnungsmittel ge- 
währen eine bundeseinheitliche Ausbildung unter Oberwachung durch die 
Kammern und eine einheitliche Gestaltung des Priifungswesens. 
Im Bereich des Handwerks liegen für die Lehrlingsausbildung sowie 
f ü r  die Prbfungsanforderungen in der Gesellen- und Meisterprufung 
ebenfalls Berufsbilder zugrunde, und zwar fur die in der Anlage A zur 
Handwerksordnung gesetzlich festgelegten 125 Handwerke. Die vorberei- 
tenden Arbeiten obliegen hierbei dem Institut für Berufserziehung im 
Handwerk an der UniverSitat zu Koln, das hierbei mit dem Heinz-Piest- 
Institut fur Handwerkstechnik an der Technischen Hochschule Hannover 
zusammenarbeitet. Für die Anerkennung der handwerklichen Berufsbil- 
der ist auf Grund der Novelle zur Handwerksordnung vom 9. September 
1965 (Bundesgesetzbl. I, S. 1254) die Form der Rechtsverordnung vor- 
geschrieben. 

VI. Reformbestrebungen auf dem Gebiet der Berufsbildung 

1. Allgemeines 
Die heutige weltweite bildungspolitische Diskussion ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daß sie von einem gewandelten Bildungsbegriff ausgeht. Die 
humanistische Vorstellung einer allseitigen, zweckfreien Bildung der Ein- 
zelpersönlichkeit ist zugunsten einer mehr pragmatischen Zielbestimmung 
zuruckgetreten. Dies geschieht unter dem Einfluß des ungewöhnlich 
raschen technischen Fortschritts, der sich in strukturellen Veränderungen 
des Inhalts der Berufe, ihrer Anforderungen und Arbeitsmethoden offen- 
bart. Der Strukturwandel führt zu grundlegender Neuorientierung. Von 
Seiten der Wirtschaft wird der Bedarf an besser und zeitgerecht ausgebil- 
deten Menschen immer dringlicher, die internationale Wettbewerbslage 
zwingt zur Anpassung an eine optimale Arbeitsproduktivitat, der Fach- 
arbeitermangel drängt angesichts einer wachsenden Uberalterung der 
Erwerbsbevolkerung zu einem Ausgleich des zahlenmä5igen Defizits 
durch eine Steigerung des Bildungsniveaus. Um eine hochstmogliche Effi- 
zienz des Bildungssystems und der Bildungsarbeit bemuht sich die neue 

IV. Bestrebungen zur Reform des Ausbildungsförderung 
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, wie unubersichtlich und zersplittert 
zur Zeit das Recht der Ausbildungsbeihilfen in der Bundesrepublik ist. 
Die Bemühungen der Bundesregierung gehen deshalb seit Jahren dahin, 
eine einheitliche und in der Leistungshohe und den Anspruchsvoraus- 
setzungen verbesserte Regelung des Beihilfenrechts herbeizufiihren. Den 
Bestrebungen liegen folgende Leitgedanken Zugrunde: 
1. Ausbildungsbeihilfe soll allen jungen Deutschen und gleich zu behan- 

delnden Ausländern zuteil werden, die der finanziellen Hilfe bedürfen 
und die erforderliche Eignung besitzen. Von Überhohten Eignungs- 
anforderungen soll künftig abgesehen werden, weil in zahlreichen 
Berufen, fur die der erfolgreiche Besuch einer hoheren Schule, einer 
Fachschule oder Hochschule vorausgesetzt wird, auch durchschnittlich 
Begabte dringend benotigt werden; 

2. Beihilfen sollen nur gewahrt werden, wenn die Ausbildung ohne Ein- 
satz offentlicher Mittel unterbleiben müßte, weil die eigenen wirt- 
schaftlichen Kräfte nicht ausreichen; 

3. gezielte Sonderförderungen der offentlichen Hand, die sich nicht ein- 
heitlich regeln lassen, sowie die Maßnahmen der Kategorienförderung, 
die im Auslaufen begriffen sind, sollen bei der Neuregelung außer 
Betracht bleiben; 

4. die geplante Neuregelung soil einen Rechtsanspruch auf Gewährung 
von Ausbildungsbeihilfe einführen; 

5. die Regelung soll alle Formen der geordneten Ausbildung umfassen, 
so die betriebliche Berufsausbildung, die Ausbildung auf allgemein- 
bildenden und berufsbildenden Schulen, die Einrichtungen des zwei- 
ten Bildungsweges und die Ausbildung auf Hochschulen mit Aus- 
nahme der wissenschaftlichen Hochschulen, fur die das Honnefer 
Modell geschaffen wurde und nach dem Verwaltungsabkommen zwi- 
schen Bund und Ländern zur Forderung von Wissenschaft und For- 
schung vom 4. 6. 1964 (GMBl. S. 315) weiterhin praktiziert wird; 

6. in der Hohe der Leistungen soll eine mittlere Linie innerhalb der 
geltenden Förderungssysteine des Bundes gefunden werden; 

7. die Kosten der Forderung sollen, soweit die schulische Ausbildung in 
Betracht kommt, von den Ländern, soweit eine betriebliche Ausbil- 
dung in Betracht kommt, von der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt- 
lung und Arbeitslosenversicherung getragen werden. 

Da gegen eine gesetzliche Regelung im vorstehenden Sinne seitens der 
Länder verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht wurden, bemüht 
sich die Bundesregierung entsprechend einem Beschluß des Deutschen 
Bundestages vom 19. Mai 1965 um den Abschluß eines Verwaltungs- 
abkommens mit den Ländern, um auf diese Weise einheitliche Normen 
fur  das gesamte Bundesgebiet herbeizufuhren. Im Falle eines solchen 
Verwaltungsabkommens bleibt die Forderung der betrieblichen Berufs- 
ausbildung, die als Aufgabe der Bundesanstalt f u r  Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung von einem Verwaltungsabkommen nicht 
gedeckt würde, einer Neiiregelung im Rahmen des AVAVG vorbehalten. 
Diese Regelung wird sich auf die vorstehend genannten Grundsätze über 
einheitliche Anspruchsvoraussetzungeii und Leistungshöhe stützen mussen. 
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Bei der schulischen Forderung bestehen hinsichtlich der Höhe der Lei- 
stungen zwischen den Landern und Schiilgattungen beträchtliche Unter- 
schiede, so da0 eine allgemeingultige Aussage nicht moglich ist. 

(Zu den Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen im einzelnen ver- 
gleiche die Tabelle 6 im Anhang.) 

4. Sonstige Förderung 

Die zahlreichen privaten Beihilfen zur Ausbildung, die - neben der Lehr- 
lingsvergutung - namentlich von Betrieben, aber auch von Kammern, 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmrrorganisationen, Fachverbänden und Stif- 
tungen vergeben werden, bleiben hier außer Betracht. Erwahnenswert 
erscheinen aber die Forderungswerke fur die Hochbegabten, weil sie trotz 
ihrer Rechtsfonn als gemeinnutzige eingetragene Vereine laufende Zu- 
wendungen aus Bundesmitteln bis zur Halfte ihres Mittelbedarfs erhalten. 

Es handelt sich insbesondere um 
a) die Studienstiftung des deutschen Volkes, Bad Godesberg, gegründet 

1920 bzw. 1948; 
b) das Cusanuswerk der deutschen Bischofe e V., Bad Godesberg, ge- 

gründet 1956; 

c )  das Evangelische Studienwerk e. V., Villigst, gegründet 1948; 
d) die Friedrich-Ebert-Stiftung e. V,  Bonn, gegründet 1925 bzw. 1947; 
e) die Stiftung Mitbestimmung, Dusseldorf, errichtet 1954; 
f )  die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Bonn, gegründet 1964. 
Voraussetzung f ü r  eine Forderung durch die vorgenannten Stiftungen ist 
eine außergewohniiche wissenschaftliche Begabung, staatsbürgerliche 
Aufgeschlossenheit und staatsburgerliches Verantwortungsbevmßtsein der 
Bewerber. Sie mussen zur Ubernahme von Fuhrungsaufgaben im späte- 
ren Beruf geeignet sein Gefordert wwd ein Studium an allen Fakultiten 
wissenschaftlicher und sonstiger Hochschulen. Vorschlagsberechtigt sind 
Hochschullehrer, Gyrnnasialdirektoren und sonstige Vertrauenspersonen. 
Die Stipendiaten erhalten ein Grundstipendium, das sich der Hohe nach 
an das Honnefer Modell anschließt und zusätzlich ein Büchergeld von 
50,- bis 70,- DM monatlich. Sie erhalten daniber hinaus eine indivi- 
duelle Studienberatung durch Vertrauensdozenten am Hochschulort. 

Nicht behandelt werden in diesem Heft die erheblichen Aufwendungen 
des Bundes zur beruflichen Fortbildung der unselbständigen Mittelschich- 
ten. Die berufliche Fortbildung dieses Personenkreises setzt eine voran- 
gegangene Berufsausbildung und ßerufspraxis voraus. Das individuelle 
Förderungsprogramm des Bundes verfolgt den Zweck, fortbildungswilli- 
gen Arbeitnehmern die Teilnahme an beruflichen Fortbildungslehrgängen 
durch Gewährung von Beihilfen zu erleichtern oder zu ermöglichen, 
soweit sie dem beruflichen Aufstieg oder der Steigerung der beruflichen 
Leistung ini Bereich der Wirtschaft dienen. Auf Grund des Finanzpla- 
nungsgesetzes vom 23. 12. 1966 (BGB1. I, S. 697) wurde Träger der Auf- 
stiegs- und Leistungsförderung die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung. 

wissenschaftliche Disziplin der Bildungsokonomie, die Volks- und betriebs- 
wirtschaftliche Maßstäbe an das Bildungswesen anlegt und die Wechsel- 
wirkung von Wirtschaftswachatum und Bildungsinvestitionen hervorhebt. 
Der Umbruch in der modernen Berufs- und Arbeitswelt beruhrt Lebens- 
interessen der beteiligten Arbeitnehmer; unter dem Blickwinkel der sozia- 
len Sicherheit richtet sich die Bildungspolitik heute grundlegend darauf 
aus, für die Erwerbsbevolkerung eine größtmogliche berufliche Mobilität 
zu ermöglidien. Schließlieh verlangt das Erfordernis der sozialen Stabiii- 
tat ein neues Selbstverstiindnis der gesellschaftlichen Schichten und 
Gruppen. Die Erkenntnis ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ist ohne 
eine grundlegende und umfassende Information seitens der Bildungs- 
organe nicht zu erreichen. 
Indem sich Bildungswelt und Arbeitswelt in zunehmendem Maße durch- 
dringen, rücken auch die fruheren Gegensätze von Bildung und Ausbil- 
dung zusammen und werden zu integrierenden Bestandteilen eines ein- 
heitlich gedachten Bildungsvorgangs. Die gesellschaftliche und berufliche 
Bedingtheit der dem einzelnen anhaftenden Bildungswerte steht heute 
au5er Rage. 
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Gegebenheiten 
und Erfordernissen auf bildungspolitischem Gebiet bezieht sich in der 
Bundesrepublik Deutschland folgericltig auf das gesamte Bildungswesen. 
Das I953 gebildete Sachverständigengremium des ,,Deutschen Ausschusses 
für das Erziehungs- und Bildungswesen" verabschiedete bis zum Ende 
seiner Tätigkeit im Jahre I965 zahlreiche Empfehlungen und Gutachten 
zur Neugestaltung des deutschen Bildungswesens; neben den Reform- 
vorschlagen für die Weiterentwicklung der Volksschule zur Hauptschule 
interessiert in unserem Zusammenhang das Gutachten über das berufiiche 
Ausbildungs- und Schulwesen. Danach bejaht der Aussdiuß die ,,duale" 
Ausbildung in Betrieb und Berufsschule, d. h. die ständige Begleitung der 
Betriebsausbildung durch die Teilzeitberufsschule, aber auch durch andere 
Formen, in denen geschlossene Schullehrgänge die Betriebsarbeit unter- 
brechen, ihr vor- oder nachgeschaltet sind. Der Ausschu5 empfiehlt ins- 
besondere: 
a) Die Aufgliederung der Schulpflicht in eine zunächst neunjährige, spa- 

ter zehnjährige Vollschulpflicht und in eine Berufsschulpflicht bis zum 
Abschluß der Berufsausbildung, mindestens bis zum 18. Lebensjahr. 
Dieses Mindestmaß gilt auch fur Jugendliche, die nicht in einem be- 
trieblichen oder sonstigen Ausbildungsverhaltnis stehen. Zwölf Wochen- 
stunden werden als Norm fur den Eerufsschulunterricht erachtet. 

b) Die betriebliche Berufsausbildung des Nachwuchses ist auch eine päd- 
agogische Aufgabe. Die fur die Ausbildung in den Betrieben Verant- 
wortlichen sollen eine berufspädagogische Ausbildung erhalten. 

c) Auch Jugendliche, die nicht in einem ordnungsgemäßen Ausbildungs- 
Verhältnis stehen, erhalten eine berufliche Grundausbildung. 

d) Allgemeine Bildung und fachliche Bildung müssen starker aufeinander 
bezogen und ihr Zusammenhang dem Schüler bewußt gemacht werden. 

e) Der traditionelle Bildungsweg über die weiterfuhrenden Schulen mu5 
durch einen eigenständigen beruflichen Bildungsweg erginzt werden, 
der zu denselben Berechtigungen fuhrt. 



f )  Betrieb und Berufsschule veranstalten zum Abschluß der beniflichen 
Ausbildung eine gemeinsame Prüfung und erteilen unter gemeinsamer 
Verantwortung ein einheitliches berufliches Abschlußzeugnis. 

In den letzten Jahren hat man wiederholt auf einen erheblichen Bildungs- 
rückstand in der Bundesrepublik im Vergleich mit anderen Ländern hin- 
gewiesen. Soweit mit Vergleichszahlen zur Begründung eines angeblichen 
Rückstandes in der Bundesrepublik Deutschland argumentiert wird, über- 
sieht man dabei zumeist, daß nach der Schulzeitdauer, der Art der Insti- 
tutionen, die zur Hochschulreife fuhren sowie nach den Priifungsstoffen 
und Priifungsfachern in den verglichenen Ländern oft verschiedene 
Anforderungen gestellt werden. 
Die Mängeí im allgemeinen und berufsbildenden Schulwesen der Bundes- 
republik werden großenteils mit dem Fehlen der erforderlichen Lehr- 
kräfte begründet. Für die Dekade 1960 bis 1970 nimmt man an, daß alle 
zum Abschlußexamen gelangenden Hochschulstudierenden den Lehrer- 
beruf ergreifen mußten, wenn das durch die Bevolkerungsvermehrung 
und die Verlängerung der Pflichtschulzeit entstehende Defizit an Lehr- 
personen in der üblichen Weise gedeckt werden sollte. Ein weiterer 
Ansatzpunkt der Kritik liegt in der Erkenntnis eines vermeidbaren Bil- 
dungsgefälles zwischen den einzelnen Bundesländern, zwischen überwie- 
gend sïadtisch oder ländlich strukturierten Gebieten, zwischen den Gesell- 
schaftsschichten und den Konfessionen. Brachliegende Bildungsreserven 
erkennt man vor allem bei den Bauern- und Arbeitersohnen. von denen 
im Alter von 18 - 25 Jahren nur je 4 O/o ein Gymnasium oder eine Hoch- 
schule besuchen, während der entsprechende Anteil der Beamtensöhne 
31%, der Angestelltensöhne 24'/0 und der Sohne von Selbstandigen 21% 
beträgt. Schließlich begegnet man der Tatsache, da0 in Tellen des Bun- 
desgebietes 20 O/o der Volksschüler ihre elementare Bildungsstatte ohne 
Abschluß verlassen. 

2. Organisation der Bildungspolitik 
Diesen und anderen Mängeln des deutschen Schulwesens sucht man in 
der Bundecrepublik seit den funfiiger Jahren mit wachsender Energie 
entgegenzutreten. Der Bedeutung eines angemessenen Bildungsfort- 
schritts für die gesicherte Weiterexistenz unseres Volkes werden sich Par- 
lament und staatliche Fuhrungsstellen in zunehmendem Maße bewußt. 
Man erkennt, daß die Bildungspolitik als Grundlage eines Gesamtplanes 
bedarf, in dem die durchzufuhrenden Maßnahmen nach Dringlichkeit und 
Zeitplänen geordnet sind. Dieser Gesamtplan muß gleichzeitig uber die 
finanziellen Größenordnungen und darüber, welche Mittel in den einzel- 
nen kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich benotigt werden, Aus- 
kunft geben. Die Schaffung eines Bundesministeriums für wissenschaft- 
liche Forschung, eines Wissenschaftsrates, die Einrichtung eines Wissen- 
schafts- und Bildungskabinetts im Rahmen der Bundesregierung und die 
Organisation eines Deutschen Bildungsrates, der 1966 seine Tätigkeit 
aufnahm, sind Etappen auf dem Wege zu einer planvollen und umfassen- 
den Wissenschafts- und Bildungspolitik. Zumal das Zustandekommen der 
Institution des Bildungsrates weckt die Hoffnung, daß nunmehr durch ein 
enges Zusammenarbeiten des Bundes mit den Landern, die nach der 
Verfassung für das schulgebundene Bildungswesen allein zuständig sind, 

Grundsätzlich werden die Berufsausbildungsbeihilfen zur Durchführung 
von nur einer Berufsausbildung zugewendet. 

2. Voraussetzungen 
a) Die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen ist durchweg an die Voraus- 

setzung der Eignung des zu Fördernden f ü r  den erwählten Beruf 
gebunden. Die Eignung wird - soweit es sich nicht um Schüler oder 
Studierende handelt - meist durch ein Gutachten der Berufsberatung 
des Arbeitsamtes festgestellt. Das Gutachten erstreckt sich auch dar- 
auf, ob der beabsichtigte Ausbildungsweg fachlich notwendig ist und 
der vorgesehene Beruf eine angemessene Lebensgrundlage verspricht. 
Bei der von den Ländern durchgeführten schulischen Förderung stim- 
men die Kriterien für die Eignung weithin tberein. Die meisten Lan- 
der fordern bei den allgemeinbildenden weiterfuhrenden Schulen, den 
Berufsfachschuien und den Fachschulen mindestens befriedigende Lei- 
stungen. Bei den höheren Fachschulen gelten die Maßstäbe des Hon- 
nefer Modells, d. h. für die Anfangsforderung genügt die Aufnahme 
in die Schule, f ü r  die Hauptfordening der gute Durchschnitt des Stu- 
dierenden. Im Bereich des sogenannten zweiten Bildungsweges (Berufs- 
aufbauschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs) 
genügt in den meisten Landern die Aussicht auf Erreichen des jewei- 
ligen Bildungszieles. 

b) Eine weitere Voraussetzung für die Gewahrung von Ausbildungsbei- 
hilien ist das Vorliegen wirtschaftlicher Bedürftigkeit, die es dem 
Auszubildenden oder seinen Eltern nicht gestattet, die für die Aus- 
bildung und den Lebensunterhalt des Auszubildenden erforderlichen 
Mittel selbst aufzuwenden. Die Aufbnngung der fehlenden Mittel 
wird als nicht zumutbar erachtet, wenn das monatliche Einkommen 
während der Ausbildung bestimmte Einkommensgrenzen nicht über- 
steigt. Für die Ermittlung des Unterhaltsbedarfs des Auszubildenden 
und seiner Familie gelten Regelsätze der Sozialhilfe, die örtlich ver- 
schieden sind. Diese Regelung hat vor der gesetzlichen Festlegung von 
Pauschalsätzen den Vorzug größerer Elastizität. Abweichend davon 
wurden allerdings für die Studienforderung pauschalierte Einkom- 
mensfreibeträge zugrundegelegt. Auch haben die Länder in ihrer 
Mehrzahl für die schulische Förderung ein System fester Richtsätze 
entwickelt. Allerdings legen einige Lander die Regelsätze nach dem 
Bundessozialhilfegesetz zugrunde oder setzen Einkommens- bzw. 
Lohnsteuerfreiheit voraus, andere stellen die Bedürftigkeit im freien 
Ermessen fest. 

3. Höhe der Leistungen 
Die Beihilfen bemessen sich nach dem Bedarf für die Ausbildung und für 
den Lebensunterhalt. Zum Bedarf für die Ausbildung zählen Kosten der 
Fahrt zur Ausbildungsstatte und zur Schule, Berufskleidung und Arbeits- 
ausrüstung, Lernmittel und Arbeitsmaterial, Schulgeld und Kosten der 
Heimfahrt zu der Familie. Zum Unterhaltsbedarf zählt neben einem 
Taschengeld ein Betrag in Hohe des eineinhalbfachen Regelsatzes der 
öffentlichen Fürsorge, bei auswärtiger Unterbringung in Hohe des dop- 
pelten Regelsatzes zuzüglich der Kosten der Unterkunft. 
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Forderung zugelassen werden, falls sie einer wirtschaftlichen Hilfe bedür- 
fen und bei Förderungsbeginn das 40. Lebensjahr noch nicht uberschritten 
haben. Als geeignet für die Anfangsfbrderung, d. h. die Forderung in den 
ersten drei Fachsemestem, gilt jeder immatrikulierte Student. Die Haupt- 
forderung vom vierten Semester ab wird von Eignungsprüfungen abhän- 
gig gemacht, die Hochschullehrer abnehmen. 
Als monatlicher Forderungshöchstbetrag gilt ein Pauschalsatz von zur 
Zeit 290,- DM; mit einer Erhöhung ist zu redinen. Der Förderungsbetrag 
wird in den beiden ersten Semestern als Zuschufl, danach zu drei Fünftel 
ais Zuschuß und zu zwei Fünftel als Darlehen vergeben, bis ein Dar- 
lehensbetrag von 2500,- DM erreicht ist, von dem bei bestandener Ab- 
schiußprüfung 1000,- DM erlassen werden. Einkünfte des Studenten, 
soweit sie 1500,- DM jährlich überschreiten, werden auf die Förderung 
angerechnet. Fur die Unterhaltspflichtigen gilt als Bemessungsgrundlage 
ein monatlicher Einkommensfreibetrag von 700,- DM für die Eltern, 
von 450,- DM für Alleinstehende und 220,- DM für jedes unversorgte 
Kind. Das die Freibeträge ùbersteigende Einkommen der Unterhaltsver- 
pflichteten wird - im Gegensatz zu den sonstigen Förderungen - nicht 
voll, sondern nur zur Hälfte auf die Beihilfe angerechnet. 
5. Ausbildungsförderung in den allgemein- und berufsbildenden Sainlen 
Die Ausbildungsförderung von Schülern allgemeinbildender und berufs- 
bildender Schulen geht ausschliefllich zu Lasten der fur das Schulwesen 
verfassungsrechtlich zustandigen Länder. Die Förderung beruht auf den 
einschlägigen B e s t i i u n g e n  der Länderveri-gen oder besonderen 
Ländergesetzen. Die Regelungen der Lander sind sehr unk&.iedl id~ 
Dabei spielen die Wirtschaftskraft eines Landes, die Frage, ob es sich um 
einen Stadtstaat oder um einen Fiachenstaat handelt sowie kulturpoliti- 
sche Vorstellungen eine bedeutsame Rolle. Die Verbesserung und Ver- 
einheitlichung der Ausbildungsförderung für  Schüler wird von den Kul- 
tusministern der Länder seit 1962 intensiv verfolgt; 1965 wurde eine 
Arbeitsgruppe mit einer Bestandsaufnahme uber die Situation in den 
einzelnen Ländern beauftragt. 

III. Reditsanspruh, Voraussetzungen und Höhe der Leistungen 
1. Reaitsansprudi 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen besteht 
bisher nur für den nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Heimkehrer- 
gesetz und dem Häftlingshilfegesetz geforderten Personenkreis sowie fü r  
Empfänger von Sozialhilfe (mit Ausnahme von Hochschulbesuchem, die 
nur unter bestimmten Voraussetzungen gefördert werden). In ailen übri- 
gen Förderungsarten werden die Leistungen als ,,Kannleistungen" ver- 
geben. Grundsätzlich haben die Formen der Kategorienforderung den 
Vorrang vor den Formen der allgemeinen Förderung; den absoluten 
Nachrang hat die Förderung der Sozialhilfe. Das Bundessozialhilfegesetz 
bestimmt, daß auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer 
Stellen nicht deshalb versagt werden durfen, weil nach dem Bundes- 
sozialhilfegesetz entsprechende Leistungen vorgesehen sind. Die Leistun- 
gen der Lander werden nach Maßgabe der verfugbaren Haushaltsmittel 
verteilt. Nur in Bayern besteht für bestimmte Bildungseinriditungen ein 
Reaitsansprudi. 

einheitliche Konzeptionen fur ein gegenwartsgerechtes Bildungswesen 
gefunden werden. Der Bildungsrat hat die Aufgabe, ,,Bedarfs- und Ent- 
wicklungspläne fur das deutsche Bildungswesen zu entwerfen, die den 
Erfordernissen des kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens ent- 
sprechen und den zukunftigen Bedai-f an ausgebildeten Menschen berüdt- 
sichtigen". Ein IEkopfiges Expertengremium, die sogenannte Bildungs- 
kommission, faßte ihre Beschlusse nach Beratung mit der zahlenmäflig 
gleichstarken Regierungskommission, die sich aus Vertretern des Bundes, 
der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zusammensetzt. Aus 
der Aufgabenstellung des Deutschen Bildungsrates ergibt sich für den 
Bund, der auf dem Gebiet des Arbeits- und des Sozialrechts, des Wirtschafts- 
rechts sowie der wissenschaftlichen Forschung eine Gecetzgebungszustan- 
digkeit hat, die wesentliche Aufgabe, die Blickbegrenzung eines historisch 
verständlichen Föderalismus im kulturpolitischen Bereich aus gesamt- 
staatlicher Schau zu überwinden. 

3. Kritik an der betriebliehen Berufsausbildung 
Die Kritiker des deutschen Systems der betrieblichen Berufsausbildung 
sprechen ihm eine zu niedrige Ausbildungsintensität zu. Sie weisen dar- 
auf hin, daß die meisten Lehranfanger zu früh, mit ungenügendem Ailge- 
meinwissen und ohne berufspraktische Vorbildung, oft auch ohne aus- 
reichende Eignung ihre betriebliche Ausbildung beginnen. Die Lehre 
selbst bereite auf viele Tätigkeiten vor, für die keine langere betriebliche 
Spezialausbildung, sondern vor allem eine breite schulische Grundaus- 
bildung erforderlich sei. Die betriebliche Lehre solle der Spezialausbil- 
dung qualifizierter Kräfte (Reparaturfachleute, Vorarbeiter, Techniker) 
vorbehalten bleiben und damit an Niveau gewinnen. Schliefllich werden 
die Lehrziele und Lehrzeiten nach Ansicht der Kritiker zu schematisch 
festgesetzt. 
Diesen kritischen Stimmen gegenuber, die den Anteil des Schulischen am 
Ausbildungsvorgang verstärken mochten, hält die Mehrzahl der für 
betriebliche Berufsausbildung zustandigen Wirtschaftler an der im 
Grundsatz als bewährt anerkannten dualen Ausbildungsform (Betriebs- 
lehre mit begleitendem Berufsschulunterricht) fest. Man könne zwar in 
der Schule sicher vieles besser ,,lernen" als in der Arbeitswelt, aber der 
Ernstcharakter einer Situation, wie er in der betrieblichen Ausbfldung 
geboten wird, konne nur da erzieherisch wirksam werden, wo er wirklich 
zu finden sei (Adam Hufner, Bildungsprobleme aus der Sicht der Wirt- 
schaft, in: ,,Offene Welt", Nr. 92, Juli 1966). Demgegenüber seien Schulen 
staatliche Monopolbetriebe planwirtschaftlicher Art, bei denen jede 
,,RÜdckoppelung" zum Markt fehle und damit auch jener Motor, der ein 
im Wettbewerb arbeitendes Unternehmen dazu zwinge, Art und Qualitat 
der Produkte, den Produktionsvorgang und die Arbeitsordnung den 
Erfordernissen des Marktes anzupassen. Ungeachtet dieser fortbestehen- 
den Meinungsverschiedenheiten zwischen Schulmännern und Wirtschaft- 
lern räumt man auf Seiten der Wirtschaft ein, daß fur einen reibungs- 
losen Arbeits- und Produktionsablauf vermehrte theoretische Kenntnisse 
vermittelt werden mussen, daß ferner die Eigenart mancher Betriebe, 
namentlich des Handwerks, die Einrichtung überbetrieblicher Lehrwerk- 
statten verlangt, in denen ein Teil der Lehrzeit verbracht werden muß 



- 1063 hatte das Handwerk bereits 1390 uberbetriebliche Werkstätten ein- 
gerichtet, in denen 66 O00 Lehrlinge (16 V u )  ausgebildet wurden - und daß 
schließlich ein engeres Zusammenwirken zwisehen Berufsschule und 
Betrieb geboten sei. 

Gegenüber dem konservativen Festhalten am überlieferten betrieblichen 
Ausbildungswesen, das zumal in den Kammern als Trägem der wirt- 
schaftlichen Selbstverwaltung einen starken Ruckhalt hat, treten die 
Gewerkschaften, weitgehend unterstutzt durch die Jugend- und Lehrer- 
verbände, fur ein fortschrittliches Rusbildungssysteni ein. Verständlicher- 
weise erblicken die Arbeitnehrnerorganisationen in der beruflichen Aus- 
bildung die wesentliche Grundlage fur die gesellschaftliche Existenz und 
die soziale Sicherheit des einzelnen Arbeitnehmers. Daraus ergeben sich 
ihre kritischen Forderungen, so etwa diejenige, die Berufsausbildung auf 
einer breiteren Basis aufzubauen, die es dem Arbeitnehmer ermoglicht, 
sich im Wechsel des Arbeitslebens auf neue Berufsanforderungen leichter 
umzustellen. In der Begrenzung, welche die betriebliche Berufsausbil- 
dung durch die Produktionsweise und das Rentabilitätsdenken eines 
speziellen Betriebes erfahren kann, sehen die Gewerkschaften ein grones 
Hindernis fur die berufliche Mobilität des Arbeitnehmers. Ihre Kritik an 
den Zuständen der traditionellen Ausbildung hebt u. a. hervor, daß ein 
gro5er Teil (27 v.H.) der Lehrlinge wahrend der Ausbildung von Per- 
sonen ohne besondere Lehrbefngnis beaiifsichtigt werde, da5 ein Viertel 
der Lehrlinge in der Hälfte der täglichen Arbeitszeit mit Neben- oder 
Hilfsarbeiten, nicht aber ausbildungs- und fachgerecht beschäftigt werde 
und da5 der Berufsschulunterricht in seiner jetzigen Form und Dauer 
ungenügend sei (Maria Weber, Berufliche Bildung, Juni 1966) Aus ihrer 
gesellschaftspolitischen Sicht fordern die Gewerkschaften eine paritatische 
Mitbestimmung bei der betrieblichen Berufsausbildung und setzen sich 
seit Jahren mit Nachdruck fur ein einheitliches Berufsausbildungs- 
gesetz ein. 

Die verfassungsrechtlich verbrieften Grundrechte auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit und auf freie Wahl von Beruf, Ausbildungsstätte und 
Arbeitsplatz setzen ein primär gesellschaftsgolitisch ausgerichtetes Bil- 
dungssystem voraus. Ein modernes Berufsausbildungsgesetz munte 
1. die Rechtsrnaterie systematisch, einheitlich und umfassend ordnen und 

die Rechtszersplitterung beseitigen, 
2. den sozialen und pädagogischen Charakter der Ausbildung mit den 

beruflichen Gesichtspunkten verknùpfen, 
3. das Benifsausbildungswesen im Ganzen normalisieren und rationali- 

sieren, 
4. die Berufs- und Arbeitsrnnrktforschung vorantreiben und 
5. eine zentrale berufskundliche Dokumentation und Information errnög- 

lichen. 

Auf dieser Linie liegt auch ein Beschlu5 der Konferenz der Arbeitsrnini- 
Ster und Senatoren für Arbeit der Lander vom Mai 1966. Ausgehend von 
der Tatsache, daß mehr als drei Viertel aller Erwerbstatigen in der Bun- 
desrepublik Arbeitnehmer sind, deren Lebensgrundlage fast ausschließ- 

des Empfängers gewàhrt werden, sondern durch Einfuhrung von Ein- 
kornrnensgrenzen gesellschaftspolitisch gerechtfertigt sind und indivi- 
dueil wirksamer zum Zuge kommen..) 

3. Förderung für einzelne Berufe 
Von den zahlreichen Formen einer Forderung aus Eundesmitteln seien 
hier erwähnt: 

Die aus dem Haushalt des Bundesministers für Ernährung, Land- 
wirtschaft und Forsten bereitgestellten Hilfen fur Jugendliche und 
Landarbeiter, mit denen (ohne Altersgrenze) eine Ausbildung in prak- 
tischen Betrieben der Landwirtschaft. der landlichen Hauswirtschaft, 
des Gartenbaus und der Forstwirtschaft, ferner der Besuch von Fach- 
sdmlen und Lehrgängen ermoglicht wird (Landwirtscliaftsgesetz vom 
5. September 1955 - BGBl. I, S. 565). Die Bundesmittei werden nur in 
Ergänzung von mindestens gleich hohen Leistungen der Lander ge- 
W a h r t .  

Die BerufsfÖrderungsniaBnahmen der Bunüeswehr aufgrund des Sol- 
datenversorgungsgesetzes in der Fassung vom 20. Februar 1967 
(BGBl. I, S. 201). durch die Soldaten eine Ausbildung und Weiter- 
bildung fur das spätere Berufsleben vermittelt wird. 
Beihilfen der Bundesbahn und Bundespost (Stipendien), die den 
Besuch von Ingenieurschulen ermoglichen und damit der Gewinnung 
von Nachwuchs fur die gehobenen technischen Berufe in diesen Ver- 
waltungen dienen 
Studienfijrderung 

Die Bestrebungen, die Studienförderiing an allen deutschen Hochschulen 
zu vereinheitlichen, fuhrten im Oktober 1955 anlaßlich einer Tagung uber 
,,Gegenwartsprobleme der deutschen Hochschulen" in Bad Honnef zur 
Entwicklung eines Modells der Studienfbrderung, das als ,,€Ionnefer 
Modell" bekannt geworden ist. Dieses Modell wurde ab Sommersemester 
1957 zunächst für ein Studium an wissenschaftlichen Hochschulen, ab 1959 
aufgrund entsprechender Beschlüsse der Kultusininisteikonferenz auch 
fur künstlerische und pädagogische Hochschulen sowie f ü r  Ingenieur- 
schulen eingeführt (Rhdndorfer Modell). Dabei tragen Bund und Lander 
je die Halfte der Aufwendungen für die individuelle Forderung der Stu- 
dierenden an den wissenschaftlichen Hochschulen, wahrend die Länder 
die Aufwendungen für die entsprechende Förderung der Studierenden an 
Kunst- und Musikhochschulen, an pädagogischen Hochschulen sowie an 
Ingenieurschulen allein tragen. 
Eine gesetzliche Grundlage für eine einheitliche Studienfixderung besteht 
nicht; die Mittel werden jeweils im Haushalt des Bundes und der Lzinder 
bereitgestellt. Für die Vergabe der Bundesmittel hat der Bundesminister 
des Innern 1965 und 1966 ,,Besondere Bewilligungsbedingungeii zur För- 
derung von Studierenden an wissenschaftlichen Hochschulen in der Buii- 
desrepublik Deutschland einschließlich des Landes Berlin" aufgestellt. 
Danach können geeignete Studierende deutscher Staatsangehörigkeit zur 

9) Bei der Haushalisdebatte für d. J. 196'1 hat der Deutsdie Bundestag beschlossen. 
äie Ausbiidungszuiage ab 1. Juli 1961 nicht mehr zu gewahren. Abgesehen von 
der beabslaiiiuten EinsDarunn im Etat. begründete dle Mehrheit der Abeeord- 
neten den Beb-ChluB mit der Forderung. da% kllnfiig eine gezielte Äusbil&ngs- 
förderung an die Steiie der allgemeinen Ausblidungrzuiage treten sollte. 
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Nach dem Bundessozialhilfegesetz wurde die Gewährung von ,,Aus- 
bildungshilfe" zu einer Pflichtaufgabe der Organe der Öffentlichen 
Fursorge. Die Forderung wird Personen, die Anspruch auf Sozialhilfe 
haben, zur Ausbildung in einem "angemessenen" Beruf oder - wenn 
eine Berufsausbildung aus besonderen Grunden unterbleibt - fur  eine 
,,sonstige angemessene Tätigkeit" gewahrt. Die Ausbildung soll in der 
Regel bis zum vollendeten 25. Lebensjahr begonnen sein. 
Auch diese Form der Berufsfordeïung kann auf eine längere Ent- 
wicklung zurückblicken. Die ersten Beihilfen der offentlichen Für- 
sorge, bekannt seit der Verordnung uber die Fursorgepflicht von 1924, 
enveitert durch das Fursorgeänderungsgesetz von 1953 und durch die 
Verordnung uber die Hilfe zur Enverbsbefähigung und Berufsaus- 
bildung in der Öffentlichen Fursorge vom 20. 12 1956 (BGB1. I, S. 1009) 
zielten ursprunglich nur darauf ab, bedürftige Personen in den Stand 
zu setzen, einem geregelten Enverb, also auch ungelernter Arbeit, 
nachzugehen. Seit 1953 wurde eine qualifizierte Ausbildung in einem 
Lehr- oder Anlernberuf, der Besuch mittlerer und höherer Schulen, 
von Fach- und Hochschulen in die Forderung einbezogen. 

c) Im Rahmen des Familienlastenausgleichs erhalten Eltern von Schulern 
und Studenten unter bestimmten Voraussetzungen eine allgemeine 
Ausbildungszuiage nach dem Gesetz zur &denmg und Ergänzung des 
Bundcskindergeldgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. I, S. 222), die 
durch das Haushaltssicherungsgesetz vom 20. Dezember 1965 fur die 
Kalenderjahre 1966 und 1967 von 40,- DM auf 30,- DM monatlich 
gekürzt ist. 
Bezugsberechtigt sind alle Personen, deren Kinder zwischen der Vollen- 
dung des 15. und der Vollendung des 27. Lebensjahres eine öffent- 
liche oder staatlich anerkannte private allgemein- oder berufsbildende 
Schule oder eine Hochschule besuchen oder in einem anerkannten 
Lehr- oder Anlernberuf ausgebildet werden, im letzteren Falle jedoch 
nur, soweit nicht eine den Förderungssatz übersteigende Lehrlings- 
vergutung gezahlt wird. Nach dem Finanzplanungsgesetz vom 23. 12. 
1966 (BGBl. I, S. 697) mussen die förderungsberechtigten Personen 
wenigstens ein weiteres Kind haben, das sich unter denselben Bedin- 
gungen in einer Ausbildung befindet. es sei denn, daß ihnen Kinder- 
geld zusteht oder daß sie verwitwet, geschieden oder ledig sind und 
ihr Jahreseinkommen nicht mehr als 7800 DM betragen hat. Mit der 
Schaffung der Ausbildungszulage wurde die Kindergeldgesetzgebung 
mit einem bildungspolitischen Akzent versehen, denn die Zulage wird 
zusätzlich zu den bestehenden Familienleistungen zugunsten der in 
Ausbildung befindlichen Kinder gewährt. Im Gegensatz zum Kinder- 
geld wird die Ausbildungszulage auch für Kinder von Angehorigen 
des öffentlichen Dienstes uiid von Rentnern gezahlt. Sie soll allen 
Volksschichten, die ihre Kinder Über die Volksschulpflicht hinaus wei- 
teriuhrende Schulen besuchen lassen, einen Ausgleich f ü r  die damit 
zumeist verbundenen finanziellen Opfer bieten. Ob die Ausbildungs- 
Zulage allerdings angesichts des geringen Betrages dieses Ziel erreicht, 
ist umstritten. Die Kritik an dieser Maßnahme wird die Forderungs- 
politik voraussichtlich dahin bringen, daß Zuwendungen aus dem Bun- 
deshaushalt nicht mehr ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage 

lich in der eigenen Arbeitskraft besteht, vertreten die Arbeitsminister 
folgende Grundsätze: 
a) Die Berufsausbildung ist ein sozialpolitisches und wirtschaftspoliti- 

sches Anliegen; sie umfaßt Ausbildung, Fortbildung und Umschulung. 
b) Die Ausbildung soll auch der Entwieklung der Persdnlichkeit des 

Jugendlichen dienen. 
c) Die Mobilität des einzelnen ist so weit zu entwickeln, daß er den 

Anforderungen des Arbeits- und Berufslebens gerecht werden kann 
und seine soziale Sicherheit gewahrleistet ist. Nur unter diesen Vor- 
aussetzungen soll ein Ausbildungsberuf staatlich anerkannt werden. 

d) Die gesetzliche Regelung soll so elastisch sein, daß eine Anpassung der 
Ausbildung nach Inhalt und Foiin an die technische und wirtschaft- 
hche Entwicklung ermoglicht und gefordert wird. 

e) Die gesetzliche Regelung soll die Harmonisierungsbestrebungen im 
europäischen Wirtschaftsraum und die Freizugigkeit der Enverbs- 
tätigen berücksichtigen. 

f )  Die personliche und fachliche Eignung des Ausbilders und die Eignung 
der Ausbildungsstätte soll gesetzlich normiert werden. 

g) Es sollte eine Einrichtung zur Weiterentwicklung der Berufsausbildung 
unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter 
Beteiligung der vorhandenen berufsfordernden Stellen geschaffen 
werden. 

4. Berufsausbildringsgesets 
Die Diskussion Über ein Berufsausbildungsgesetz währt in Deutschland seit 
über 40 Jahren. Sie hat gegenwartig einen Hohepunkt erreicht; die kon- 
servativen wie auch die fortschrittlichen Kräfte ringen in dem fur  die 
Entscheidung maßgeblichen politischen Raum um Form und Inhalt einer 
solchen gesetzlichen Regelung. Je nach dem Standort wird eine Neu- 
regelung der Berufsausbildung, uber deren sachliche Notwendigkeit im 
allgemeinen kein Streit besteht, entweder in Form einer Novellierung 
der Wirtschaftsgesetze (Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Handels- 
gesetzbuch) befürwortet (kleine Losung) oder in Form eines Rahmen- 
gesetzes, das unter Wahrung organisch gewachsener Kompetenzen und 
unter Berucksichtigung von Sonderverhältnissen einzelner Berufszweige 
alle Ausbildungsverhältnisse und alle Ausbildungsbereiche (auch nicht- 
gewerblicher Art) umfaßt (große Lösung). Auf das einstimmige Ersuchen 
des Deutschen Bundestages an die Bundesregierung vom 27. Juni 1962, 
den Entwurf eines Gesetzes Über die Berufsausbildung vorzulegen, hat  
die Bundesregierung in einem Zwischenbericht zur Ausgestaltung dieses 
Gesetzes dargelegt, daß zwei große Komplexe in die gesetzliche Regelung 
fallen sollen. Ein erster Normenbereich beinhaltet das private Recht der 
Berufsausbildung, d. h. die Normen, die sich mit dem Abschluß des Aus- 
bildungsvertrages, den Vertragspflichten des Ausbildenden und des AuS- 
zubildenden, der Ausbildungsvergutung und den Gründen für die Beendi- 
gung des Vertragsverhältnisses befassen. Ein zweiter Normenbereidt müsse 
das sogenannte Berufsordnungsrecht enthalten, d. h. offentlich-rechtliche 
Bestimmungen, die sich vor allem mit Fragen der Ausbildungsbefugnis, 



der staatlichen Anerkennung von Ausbildungsberufen, der Führung eines 
Verzeichnisses der Ausbildungsverhaltnisse (Ausbildungsrolle), mit Fra- 
gen des Prufungswesens und der Uberwachung der Berufsausbildung 
befassen (vgl. F. H. Fredebeul, Bundesarbeitsblatt Nr. 10/1964, S. 320). 
Durch die Verabschiedung der Novelle zur Handwerksordnung vom 9. 9. 
1965 hat der Bundestag einen großen Teil der genannten berufsordnungs- 
rechtlichen Forderungen im Rahmen dieses Wirtschaftsgesetzes für das 
Handwerk verwirklicht. Wenn damit das Parlament auch der sogenann- 
ten kleinen Lösung zeitbedingt den Vorzug gab, so hat es sich doch in 
einer gleichzeitigen Entschließung den Weg zu einer umfassenden Rege- 
lung der Berufsausbildung offengehalten. Ende 1966 brachten die Parteien 
(SPD einerseits, CDU/CSU und FDP andererseits) je einen Initiativ- 
entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes fur die Berufe der gewerb- 
lichen Wirtschaft im Deutschen Bundestag ein. Das Ergebnis der parla- 
mentarischen Beratungen ist noch offen. 

5. Intensivierung der betrieblichen Berufsausbildung 
Mittlerweile bemuhen sich verantwortliche Kreise der Wirtschaft, die 
Ausbildung den veränderten wirtschaftlichen und sozialen Erforder- 
nissen, soweit es ihnen moglich erscheint, anzupassen. Im Vordergrund 
dieser Bemühungen steht die unter wirtschaftspolitischer und sozial- 
politischer Sicht gleichermaßen gewonnene Erkenntnis, daß die Berufs- 
ausbildung mehr als bisher von einer breiíen Grundausbildung ausgehen 
müsse und sich erst allmählich zur Spezialisierung fortentwickeln dürfe. 
Um den Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, den auf ihn zukommen- 
den wechselnden beruflichen Anforderungen - ggf. auch durch Ubergang 
in einen verwandten Beruf - leichter gerecht zu werden. wurde auf 
Initiative der Wirtschaft ein neues System der Berufsausbildung erprobt, 
das als ,,Stufenausbildung" bekannt ist. Nach diesem System legen 
sich die Vertragspartner nicht mehr - wie bisher ublich - von vornherein 
auf ein Bjahriges begrenztes Ausbildungspensum fest, sondern der Aus- 
bildungsgang wird in 3 oder auch 2 Abschnitte (Stufen) aufgegliedert, die 
stofflich und methodisch nahtlos aufeinander aufiauen und je nach Kon- 
nen nacheinander durchlaufen werden. Die einzelnen Abschnitte werden 
jeweils durch eine Pnifung abgeschlossen. In die erste Stufe finden mög- 
lichst alle Jugendlichen, auch solche, die sich in der Regel bisher keiner 
Ausbildung unterzogen, Aufnahme, um hier ein Grundausbildung zu 
erhalten. Auf dieser durch eine betriebliche Prüfung abgeschlossenen 
Stufe baut die zweite Stufe auf, die anwendungsbezogenes Wissen und 
Können vermittelt und mit einer Facharbeiterprufung vor der Kammer 
absrhiient. Die dritte Stufe führt zum Niveau des hochqualifizierten Fach- 
arbeiters (Kammerprüfung); sie kann sich in einer vierten Stufe zwecks 
Ausbildung zum Techniker fortsetzen. Das Stufenprinzip hat den Vorteil, 
daß ,,eine bessere Anpassung einerseits an die Bedarfslage der Wirtschaft, 
andererseits an die Eignungsstruktur der Jugendlichen erreicht werden 
kann. Die Stufenausbildung hat aber zur Voraussetzung, daß die in Frage 
kommenden Berufe auf ihren Inhalt durchforscht und analysiert werden" 
(vgl. Erwin Krause in ,,Die Deutsche Berufs- und Fachschule", Heft 111966, 
s. 29). 

Möglichkeiten einer Ausbildungsförderung, die zielgerichtet (final) unter 
allgemeinen sozialen und nachwuchspolitischen Gesichtspunkten zuge- 
wendet werden. Dazu zählen: 
a) Beihilfen der Bundesanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen- 

veraieherung nach dem AVAVG in der Fassung vom 3. April 1957 
(BGBI. I, S .  322), zuletzt geändert durch das Siebente Anderungs- und 
Ergänzungsgesetz vom 10. Marz 1967 (BGB1. I, S. 267 - $4 131, 137, 138). 
Hierzu gehören Richtlinien des Verwaltungsrats der Bundesanstalt f u r  
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung f u r  die Gewährung 
von Berufsausbildungsbeihilfen vom 11. November 1953 in der Fassung 
vom 9. März 1956, geändert durch Verwaltungsratsbeschluß vom 
20. Juli 1963 und Durchfuhmngsanweisungen (Amtliche Nachrichten 
der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche- 
rung Nr. 4/1963). 
Die Mittel werden im Zusammenhang mit der Berufsberatung an 
geeignete BerufSanwarter vergeben, die ohne eine solche finanzielle 
Hilfe wirtschaftlich nicht in der Lage wären, sich einer geordneten 
mehrjährigen betrieblichen Ausbildung zu unterziehen. Diese Förde- 
rung, die in ihren Anfangen im Jahre 1940 davon ausging, den Unter- 
schied zwischen einer vom Betrieb gezahlten Lehrlingsvergütung und 
dem Entgelt für eine ungelernte Arbeit auszugleichen, wurde im Laufe 
der Zeit, nachdem zunächst bestimmte nachwuchspolitisch bedeutsame 
Berufe sowie der Antritt einer auswartigen Ausbildungsstelle be- 
günstigt worden waren, zu einer umfassenden FGrdening der prak- 
tischen Berufsausbildung ausgebaut, die ihren Schwerpunkt in der 
betriebsgebundenen Ausbildung von Lehrlingen und Anlernlingen hat. 
Nach dem AVAVG ( 5  131) kann der Verwaltungsrat der Bundesanstalt 
mit Zustimmung des Bundesministers fur Arbeit und Sozialordnung 
zulassen, daß für Bezieher von Arbeitslosengeld Beihilfen zur Durch- 
fùhrung einer geordneten Berufsausbildung gewährt werden; diesem 
Personenkreis sind andere Arbeitssuchende und Schulabgänger gleich- 
gestellt (§ 137). Richtlinien f ü r  die Gewährung von Beixfsausbildungs- 
beihilfen nach 5 138 AVAVG wurden noch nicht erlassen. In Kraft 
blieben nach Artikel IX 5 6 des Gesetzes zur Anderung und Ergän- 
zung des AVAVG vom 23. 12. 1956 (BGBI. I, S. 1018) bisher die vom 
Verwaltungsrat aufgrund des 5 140, Absatz 2 AVAVG vom 16. 7. 1927 
erlassenen Richtlinien in der Fassung vom 20. Juli 1962. Entsprechend 
der Zielsetzung der öffentlichen Berufsberatung sind fur die Gewäh- 
rung der Berufsausbildungsbeihilfen der Bundesanstalt neben sozial- 
und geseilschaftspolitischen vor allem auch nachwuchspolitische und 
pädagogische Gesichtspunkte mdgebend. Die Altersgrenze fur eine 
Förderung liegt beim 30. Lebensjahr, in Härtefällen konnen auch dar- 
über hinaus Beihilfen gewährt werden. 

b) Beihilfen der öffentlichen Sozialhilfe. Rechtsgrundlage fur diese For- 
derung& ist das Buhdffsozialhilfegesetz vom 30. 6. 1981 (BGBI. I, 
S. 815) in der Fassung des Anderungsgesetzes vom 31. August 1965 
(BGB1. I, S. 1027, insbesondere 55 31 bis 35). In Zusammenhang hiermit 
steht die Verordnung zur Durchführung des 5 22 des Bundessozial- 
hilfegesetzes (Regelsatzverordnung) vom 20. Juli 1962 (BGB1. I, S .  515). 
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oder auch nur wegen der Nichterfullung bestimmter Staatsangehörig- 
keits- und Aufenthaltsvoraussetzungen nicht im Rahmen des Lasten- 
ausgleichsgesetzes berücksichtigt werden kbnnen. Für diese Personen 
gilt im einzelnen das Allgemeine Kriegsfolgengesetz (AKG) vom 
5. November 1957 (BGBI. I, S. 1747) mit den hierzu ergangenen Knde- 
rungen in Verbindung mit 2 der Verordnung zur Härteregelung 
nach dem IV. Teil des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes vom 3. Januar 
1958 (BGBI. I, S. 9) und den hierzu erlassenen Durchfuhrungsbesth- 
mungen vom 28 Januar 1958 (Mtbl BAA, S. 30); ferner 0 10 des Vier- 
zehnten Gesetzes zur Anderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 
26. Juni 1961 (BGBI. I, S. 785) in der Fassung des Achtzehnten Ande- 
rungsgesetzes des LAG vom 3. September 1965 (BGBI. I, S. 1043). 

e) Aeimkehrergesetz (HKG vom 19. 6. 1950 (BGB1. I, S. 221) in der 
Fassung des Anderungsgesetzes vom 23. 12. 1965 (BGB1. I, S .  1018), 
hierzu Verordnung zur Durchfuhrung des Heimkehrergesetzes vom 
13. 7. 1950 (BGBI. I, S. 327) in der Fassung der Funften Verordnung 
zur Anderung der Durchfuhrungsverordnung vom 19. 11. 1966 (BGBI. I, 
S. 650) und Venvaltungsvorschriften in der Fassung vom 24. Januar 
1956 (Bundesanzeiger Nr. 21). 

f )  Gesetz uber HilfsmaBnahmen für Personen, die aus politischen Grun- 
den in Gebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und 
Berlins (West) in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingshilfe- 
gesetz - HHG) vom 6. August 1955 in der Fassung vom 25, Juli 1980 
(BGB1. I, S. 579), zuletzt geändert durch das Dritte Kndemngsgesetz 
zum Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz vom 17. August 1964 
(BGBI. I, S. 637) in Verbindung mit der Verordnung über die Gleich- 
stellung von Personen nach § 3 des Haftlingshilfegesetzes vom 1. 8. 1962 
(BGB1. I, S. 545). 
Die Bestimmungen des Heimkehrergesetzes finden Anwendung. 

g) Bundesgesetz zur  Entschädigung der Opfer der natiooalsozialisïithen 
Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz - BEG) vom 29. 6. 1956 
(BGB1. I, S. 559, 562), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur 
Anderung des Bundesentschadigungsgesetzes vom 14. September 1965 
(BGB1. I, S. 1315) und die hierzu ergangenen Durchführungsverord- 
nungen. 

h) Beihilfen zur Eingliederung jugendlicher Zuwanderer aufgrund des 
Bundesjugendplans (Beschluß des Deutschen Bundestages vom 20. Ja- 
nuar 1956 - Bundestagsdrucksache II/2034 - in Verbindung mit dem 
jeweils geltenden Haushaltsgesetz und $ 64a der Reichshaushaltsord- 
nung; Durchfuhrungserlasse des Bundesministers für Familie und 
Jugend fur die jahrlichen Bundesjugendpläne, für den 18. Bundes- 
jugendplan (Rechnungsjahr 1967 - Erlao vom 14. Dezember 1966, 
GMBl. S. 10 €i.). Die Beihilfen der Kategorienföad-g laufen ihrer 
Natur nach in absehbarer Zeit aus. Kunftig gewinnt an Bedeutung die 
nachstehende allgemeine Forderung. 

2. Allgemeine Förderung 
Zum Unterschied von den durch eine Schädigung (kausal) bedingten 
Formen einer Fdrderung kennt man in der Bundesrepublik Deutschland 

VIL Arbeitsmarkt- und Berufcforcchung 
1. Allgemeine# 
Die Forderung nach einer systematischen Berufsforschung wird heute von 
vielen Seiten erhoben. Sie richtet sich zunächst an die Bundesregierung, 
der auch der Deutsche Bundestag im Zusammenhang mit einem Antrag 
auf Neugestaltung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits- 
losenversicherung den Auftrag erteilte, die Berufsforschung zu fördern. 
Die Bundesregierung hatte sich in dieser Hinsicht bisher zunickgehalten. 
Das hing mit ihrer grundsätzlich kritischen Einstellung zu den Versuchen 
langfristiger Vorausschatzungen uber den künftigen Kräftebedarf zusam- 
men, da die marktorientierte Wirtschaft der Bundesrepublik keine lang- 
fristigen Gesamtpläne und damit verbundene Kräftebedarfsberechnwi- 
gen zuläßt. Vorausschatzungen für Zwecke der Berufsberatung und Be- 
rufsausbildung müssen aber den Zeitraum eines Berufslebens umfassen, 
wenn sie einen echten Erkenntnisgewinn fur diese Aufgaben erbringen 
sollen. Zuverlässige Voraussagen erscheinen wegen der unvermeidlichen 
Fehlerquellen nicht möglich. Wenn sich die Bundesregierung trotzdem 
anschickt, die Berufsforschung zu fördern, so wird sie dies nur - soweit 
die quantitative Seite in Betracht kommt - mit groBen Vorbehalten tun 
und sich auf die Ermittlung allgemeiner Entwicklungstrends beschrän- 
ken. Was die qualitative Seite der Berufstätigkeiten anlangt, ist das Bun- 
desministerium fur Arbeit und Sozialordnung um ihre bessere Erfassung 
und Darstellung bemuht. Einen ersten Schritt auf diesem Wege bildet 
die Klassifizierung der Berufe I). 

2. Arbeitsmarktforschung 
Die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
hat den an sie gerichteten Wunschen nach einer wissenschaftlich ver- 
tieften Grundlegung ihrer Tatigkeit Rechnung getragen, namentlich um 
den Auswirkungen der Automation auf den Arbeitsmarkt und den Be- 
rufsnachwuchs rechtzeitig begegnen zu können. Ein in die ZentraIe der 
Bundesanstalt eingegliedertes Institut fur Arbeitsmarkt- und Berufs- 
Yorschung, das 1967 seine Tätigkeit in Erlangen aufnahm, befaßt sich 
hauptsächlich mit der Feststellung von Entwicklungstrends für die Zwecke 
der Arbeitsvermittlung und Berufsberatung. Im einzelnen hat sich die 
Bundesanstalt folgende Ziele gesetzt: 
a) Sammlung und Auswertung von Untersuchungen und Statistiken über 

Zahl und Entwicklung der Erwerbsbevölkerung. uber die Produktion 
und Arbeitsproduktivität sowie das kunftig zu erwartende Arbeits- 
potential; 

b) eine laufende Beobachtung der technischen Neuerungen sowie der Aus- 
wirkungen dieser Neuerungen auf die Arbeitnehmer; 

c) eigene systematische Globaluntersuchungen in Wirtschaftszweigen 
Über den Grad ihrer Technisierung und die dadurch bedingten Ver- 
änderungen in den Berufsanforderungen an die Arbeitnehmer; 

.KlassWening der Beme. Bemtstätlgkeiten In dcr BUndcsrepublllr 
*)~%.s&land, beschrieben in der Zusammenfassung nach benilssystematisaien 
Einheiten". herau%?egeben 1988 vom Bundesministerium fiir Arbeit und Soaal- 
Ordnung in Zu&ënarbeit !nit der BUndesanstQlt für Arbeltsvermlttiung und 
Arbeitslosenverslaierung some dem Siatiat&&en Bundesamt (Verlag W. Koiü- 
hammer, Stuttgart). 



d) Prognosen über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschafts- 
zwe!ge und ~ soweit moglich - der einzelnen Berufe auf Grund der 
vorangegangenen Feststellungen. 

3. Aasbildungsfomchung 
Unabhängig von diesen Bestrebungen besteht das Bedurfnis, auch die 
eigentliche Ausbildungsforschung zu intensivieren und zu koordinieren. 
Dies ergibt sich schon aus der zentralen Aufgabe des Deutschen ß11- 
dungsrates, Bedarfs- und Entwicklungspläne für das gesamte ßildungs- 
wesen aufzustellen. Die gegenseitige Abhangigkeit von Schulbildung und 
Arbeitswelt zwingt zu einer umfassenden ßildungspianung. Diese wird 
von den hierfür zunächst zuständigen Kultusministerien der Länder als 
notwendig erachtet, soweit sie mit den Grundauffassungen eines freiheit- 
lichen Sozial- und Rechtsstaates im Einklang bleibt ,.In diesem Sinne 
bedeutet Bildungsplanung gleichzeitig auch Sicherung des Freiheitsraums 
des einzelnen" (H. P. Widmaier, Bildungs- und Wirtschaftswachstum, 
Schriftenrellie des Kultusministeriums Baden-Wurttemberg, Juli 1966, 
S. II, 25). Voraussetzung einer Bildungsplanung ist eine umfassende 
Bildungsforschung. Besondere Aufmerksamkeit finden dabei neben Fra- 
gen der Rentabilitat und Ausgestaltung des Schulbetriebs die ,,Zusam- 
menhänge zwischen Wirtschaftsentwicklung und Arbeitskriiftebedarf 
(damit der Nachfrage nach AbsoIventen der einzelnen Stufen und Typen 
des Bildungs- und Ausbildungssystems) und der damit eng verbundenen 
Rolle des Bildungs- und Ausbildungssystems als Vermittler bestimmter 
Positionen" in der Gesellschaft. 

Im Rahmen der Dildungsforschung fallt der Ausbildungsforschung eine 
wichtige Rolle au. Wesentliche Vorarbeiten auf diesem Gebiet leistete die 
Arbeitsstelle fur betriebliche ßerufsausbìldung, die im Wege von Arbeits- 
und Berufsanalysen die speziellen Berufsfelder in den verschiedenen 
Wirtschaftszwcigen auf ihre Veränderungen infolge des technischen Wan- 
dels untersucht. Im Vordergrund dieser Arbeiten steht das Ziel, eine 
weitere berufliche Grundausbildung zur Erhohung der beruflichen 
Mobilitai zu gewährleisten, u. a. durch die Aufhebung starli spezialisierter 
Ausbildungsberufe, die Zusammenfassung verwandter Ausbildungsberufe 
zu Gmndberufen und die Erprobung neuer Ausbildungsformen, wie z. B. 
der Slufenausbildung. Ferner bemuht sich die ,,Arbeitsstelle", die Normen 
fiir die berufliche Ausbildung im Eetrieb (Berufsbilder) zu modernisieren, 
Berufcbildungspläne unter Abgrenzung des Lehrstoffs der berufsbeglei- 
tenden Schule sowie Prüfungsanforderungen festzulegen. 

Mit wissenschaftlichen Arbeiten sind auf dem Gebiet der Bildungsfor- 
schung in der Eundesrepublik besonders hervorgetreten das Max-Planck- 
Institut für Bildungsforschung, Berlin, und das Institut f u r  angewandte 
Wirtschaftsforschung der Universität Easel. Daniber hinaus betreiben 
30 weitere Stellen eigene arbeits- und berufswissenschaftliche Forschung, 
mehr als 50 vergeben entsprechende Forschungsauftriige. Erwogen wird 
die Schaffung einer Zentralstelle, welche die Bildungsforschung. nament- 
lich unter dem Gesichtspunkt der beruflichen Ausbildung und Fort- 
bildung, koordiniert und ihre Ergebnisse fur die Bildungspolitik des 
Bundes und der Lander auswertet (vgl. das Gutachten der Professoren 

im nachstehenden Sinne sind demnach öffentliche Zuwendungen, die an 
Personen gewährt werden, welche die Kosten fur eine betriebli&e oder 
schulische Ausbildung nach Ert'ullung ihrer Schulpflicht weder aus 
eigenen Mitteln noch mit Hilfe ihrer unterhaltsverpflichteten Angehorigen 
dedren können. Zu den Ausbildungsbeihilfen gehören somit nicht die 
Vergütungen, die Lehrlinge, Anlernlinge oder Praktikanten von ihrem 
Arbeitgeber erhalten, ferner nicht das aus Steuermitteln gewährte 
Kindergeld oder die Kinderzuschlige fur  die Beamten und Angestellten 
des offentlichen Dienstes. 

II. Arten der Beihilfen 
Die Beihilfen unterscheiden sicli nach den Tatbestanden, die eine Hilfe 
erforderlich machen. 

1. Kategorienförderung 
Unter der Kategorienfdrderung ist die Förderung bestimmter Personen- 
kreise zu verstehen, denen der Staat zum Ausgleich von Ausbildungs- 
einbußen, soweit sie infolge des Krieges, der Spaltung Deutschlands oder 
politischer Verfolgung entstanden sind. Ausbildungsbeihilfen gewährt. 
Dies gilt namentlich fiir Kriegsbeschädigte, Kriegswaisen und Kinder 
von Kriegsbeschadigten, fercer für Vertriebene und Fluchtlinge, Eva- 
kuierte, Heimkehrer aus Kriegsgefangenschaft, politische Häftlinge, Opfer 
der nationalsozialictíscheii Verfolgung und jugendliche Zuwanderer aus 
MitteI- und Ostdeutschland. Die Forderung dieser Personenkreise beruht 
auf allgemeinen Bundesgesetzen oder dem Haushaltsrecht des Bundes 
Die wichtigsten Rechtsgrundlagen sind: 
a) Bundesversorgungsgesetz (BVG, insbesondere 5 27) In der Fassung 

des Dritten Neuordnungsgesetzes vom 28. Dezember 1966 (BGBl. I, 
S. %O),  in Verbindung mit den §S 20 bis 23 der Verordnung zur Kriegs- 
opferfursorge vom 27. August 1963 (BGBI. I, S. 1031). 

b) Lastenausgleichsgesetz (LAG, $6 302 und 323) in der Fassung vom 
1. Dezember 1965 (BGBI 1. S. 1946) sowie die Weisung über die Aus- 
bildungshilfe in der Fassung vom 28. März 1958 (Mtbl RAA, S.  102) 
mit Knderung vom 7. Dezember 1964 (Mtbl BAA. S. 91) in Verbindung 
mit den Durchfuhrungsbestimmungen zur Weisung über die Ausbil- 
dungshilfe in der Fassung vom 20. Marz 1963 (Mtbl BAA, S .  218) mit 
Anderung vorn 29. Februar 1964 (Mtbi BAA, S.  112) und vom 25. Mai 
1966 (Mtbl BAA, S.  288). 

e) Bundesevakuiertengesetz (BEvG) in der Neufassung vom 13. Oktober 
1961 (BGBI. I, S.  lEG5) in Verbindung mit der Zweiten Durchfuhrungs- 
verordnung vom 29. 6. 1960 (BGBI. I, S. 480) und dem gemeinsamen 
Rundschreiben der Bundesiiiinister der Verteidigung, des Innern und 
der Finanzen vom 27. 9. 1954 betr. Gewahrung von Ausbildungsbeihil- 
fen (GMBI., S.  483). Die Rcstimmungeii des LAG finden Anwendung. 

d) Nach den Vorschriften des LAG richtet sich auch die Forderung von 
Personengruppen, die nach der Art der ihnen entstandenen Schaden 
aufgrund erloschener Anspruche gegen das Deutsche Reich sowie 
erlittener Reparations-, Restitutions- oder RudterstattungssrhiA-- 
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des Jugendlichen vor seiner Schulentlassuiig und auf die Vermittlung 
einer Ausbildungssielle beschränkt. Die Berufsberatung wird vielmehr 
den jungen Menschen vor der Berufswahl und auch wahrend seiner 
Berufsausbildung begleiten mussen und ihm bei seinem betrieblichen 
oder schulischen Ausbildungsgang an den verschiedenen Stufen des Weges 
helfend zur Seite stehen. Schließlich erhält die Berufsberatung aus der 
stärker auf sie zukommenden Aufgabe der Eivachsenenberatung in den 
Fallen eines Berufswechsels neue Betatigung. 
Die erwähnten Anpassungsbestrebungci der Berufsberatung werden sich 
anïaßlich der Anderung des AVAVG durchsetzen; die Novellierung dieses 
Gesetzes wird fur die Berufsberatung und ihre Stellung im Gesamt- 
aufgabenbereich der Bundesanstalt neue Akzente setzen. 
Die Erweiterung und Intensivierung der Tntigkeit der Berufsberatung 
wird sich aber ohne eine Qualifizierung der Ausbildung und Fortbildung 
des Fachpersonals nicht erreichen lassen. Die Eundesanstalt zeigt sich mit 
wachsendem Verständnis fur diese Folgerungen bemuht, der nachdruck- 
lich erhobenen Forderung der Berufsberater nach einer angemessenen 
und modernen Ausbildungsinstitution Rechnung zu tragen. Die Aus- 
bildung muß die Fachkrafte der Berufsberatung in die Lage versetzen, 
mit Tragern der wissenschaftlichen Berufsforschung zusammenzuarbeiten 
und ihre Arbeitsergebnisse praktisch auszuwerten. Das bedeutet, daß der 
Berufsberater neben der Vermittlung berufskundlic5en Wissens in die 
Grundprobleme der Psychologie und Padagogik, der Volkswirtschaft und 
Soziologie grundlich und systematisch eingefuhrt werden muß. 

D. Berufsförderung 
(Individuelle Aucbildungsbeihilfen) 

I. Allgemeines 

Wegen der Bedeutung der Berufsausbildung fur die individuelle Ent- 
wicklung, nicht minder aber unter gecellschufts-, wii-tcchafts- und arbeits- 
marktpolitischen Gesichtspunkten wuchs in den letzten Jahrzehnten die 
Erkenntnis, daß es im oífentlichen Interesse liege, die Zahl der Anwärter 
für eine geordnete Berufsausbildung zu erhöhen und den Ausbildungs- 
abschluß zu sichern Ansätze zu der heutigen bffentlidien Ausbildungs- 
förderung finden sich zwar schon im Fursorgerecht der zwanziger Jahre 
und in nachwuchspolitischen Vorschriften aus der Zeit des zweiten Welt- 
krieges. Aber erst nach 1945 entwickelte sich in voller Breite der Gedanke, 
offentliche Mittel als Starthilfe fur den Eintritt in eine Ausbildung bereit- 
zustellen. Diese Bestrebungen fanden im besonderen ihre Stütze in der 
verfassungsrechtlich erschlossenen Gleichheit der Bildungschancen für 
alle Staatsburger. Berufsfördernde Maßnahmen dieser A r t  bezweckten, 
den Lebensunterhalt der Auszubildenden durch Ubernahme der Kosten 
für die Ausbildung und den Unterhalt wahrend der Ausbildungszeit 
sicherzustellen und einen gewissen Ausgleich fur entgangenen Gewinn 
zu bieten, der bei Aufnahme einer voll entlohnten Arbeit ohne Aus- 
bildungscharakter zu erwarten gewesen ware Berufsausbildungsbeihilfen 

Dr. Blanckertz, Dr. Claessens und Dr. Edding, erstellt 1966 im Auftrage 
des Berliner Senators für Arbeit und soziale Angelegenheiten, das einen 
umfassenden Katalog von Forschungsthemen enthalt). 

C. Berufsberatung 

1. Entwicklung der Berufsberatung 

Berufsberatung im heutigen Sinne als eine planvolle organisierte Hilfe 
zur Berufswahl entstand in Deutschland aus kleinen Anfangen um die 
Jahrhundertwende. Ausgelost wurde sie durch die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung, die irn Zuge der Industrialisierung zahl- 
reiche neue Berufs- und Beschaftigiingsniöglichkeiten schuf. Die bis dahin 
geltenden Berufstraditionen handwerklichen und bauerlichen Geprages 
verloren ihre überragende Stellung. Breite Volksschichten, die im Gefolge 
einer zunehmenden Wanderung vom Lande in die Industriestädte mit 
den Problemen der Entwurzelung fertig werden mußten, sahen sich gleich- 
zeitig einer völlig veränderten Berufs- und Arbeitswelt ausgesetzt. Die 
damit ebenfalls verbundene gesellschaftliche Umschichtung ließ in weiten 
Kreisen das Gefuhl einer sozialen Unsicherheit aufkommen. Namentlich 
bei der nachwachsenden Generation zeigte sich eine Hilflosigkeit ange- 
sichts der Schwierigkeiten, welche die jungen Menschen bei ihrer Ein- 
gliederung in das neue Berufsgefuge zu bewältigen hatten. Aus dieser 
Situation heraus fuhlten sich diejenigen Stellen des außerfamiliären Be- 
reichs, die mit der Jugend naturgemäß engen Kontakt haben oder am 
Ergebnis ihrer Berufsentscheidung interessiert sind, zur Hilfeleistung 
aufgerufen So nahmen sich zunächst die Schulen ihrer vor der Berufs- 
wahl stehenden Schbler unter pädagogischen Gesichtspunkten an. Die 
aufbldhenden Gewerkschaften suchten dem Arbeitnehmernachwuchs 
durch eine Beratung den Start zu einem gesellschaftlichen Fortkommen 
zu erleichtern. Großbetriebe und Arbeitgeberverbände bemuhten sich, im 
Wege einer Berufsberatung geeigneten Berufsnachwuchs fur die wirt- 
schaftliche Produktion zu gewinnen. Nicht zuletzt sahen sich auch karita- 
tive Verbande und die Gemeinden aus Griinden der sozialen Fürsorge 
veranlaßt, der hilfsbedürftigen Jugend Rat und Hilfe bei der Berufswahl 
anzubieten. Die vor dem ersten Weltkrieg aufkommende Frauenbewegung 
legte den Grund fur eine erste systematische Berufsberatung van Frauen 
und Madchen. Berufsberatung entstand somit begreiflicherweise zunachst 
in den Rallungsraumen der Großstadte aus den genannten pädagogi- 
schen, gesellschaftspolitischen und wirtschaftspolitischen Motiven sowie aus 
fursorgerischem Bestreben. Alle mit Berufsberatung befaßten Stellen 
arbeiteten als gemeinnutzige, nicht auf Gewinn zielende Einrichtungen. 
Die Erfordernisse des ersten Weltkrieges und die Sorgen der Nach- 
kriegszeit ruckten die arbeitsrnarktpolitische Seite der Berufsberatung in 
den Vordergrund des offentlichen Interesses. Die Beratungsstellen wurden 
zum großen Teil an die kommunalen Arbeitsnachweise angegliedert und 
damit auch finanziell sichergestellt. 



II. Rechtsgrundlagen der Berufsberatung 
Ihre einheitliche und umfassende Organisation erhielt die deutsche 
Berufsberatung im Jahre 1927 mit der Grundung der Reichsanstalt (heute 
Bundesanstalt) f ü r  Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, der 
sie gesetzlich als Pflichtaufgabe übertragen wurde. Das Gesetz uber 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1927 
- AVAVG - (Reichsgesetzblatt I, S. 187) schuf die Grundlage fur die 
heutige Form der Berufsberatung, an der auch die Neufassung des 
Gesetzes vom 3. April 1957 (Bundesgesetzblatt I, S. 322), zuletzt geandert 
durch das Siebente Anderungsgesetz vom 10. 3. 1967 (Bundesgesetzblatt I, 
S. 267), nichts wesentliches änderte. Die heutige Trägerin der Berufs- 
beratung, die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen- 
versicherung, ist eine Selbstverwaltungskorperschaft des offentlichen 
Rechts. Sie gliedert sich in 146 örtliche Arbeitsamter mit 566 Zweigstellen, 
9 Landesarbeitsamter in der Mittelinstanz und eine Zentrale (Haupt- 
stelle). Die Organe ihrer dreigliedrigen Selbstverwaltung, in denen die 
Vertreter der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der offentlichen Ver- 
waltung paritätisch zusammenwirken, sind der Verwaltungsrat und der 
Vorstand der Bundesanstalt, beide bei der Hauptstelle in Nurnberg, die 
Verwaltungsausschusse der Landesarbeitsämter und die Verwaltungs- 
ausschüsse der Arbeitsämter. Vorstand und Verwaltungsrat kónnen im 
Rahmen des Gesetzes Grundsätze und Richtlinien für die konkrete Auf- 
gabenerledigung. u. a. auf dem Gebiet der Berufsberatung, beschließen. 
Der Präsident der Bundesanstalt fuhrt die Geschäfte nach Richtlinien, die 
der Vorstand aufstellt. Der Vorstand stellt aurh den Haushalt der Bun- 
desanstalt auf, er  wird vom Venvaltungsrat festgestellt und bedarf der 
Genehmigung der Bundesregierung. Die Rechtsaufsicht über die Anstalt 
hinsichtlich der Einhaltung von Gesetz und Satzung übt der Bundes- 
minister für Arbeit und Sozialordnung aus. 
Nach dem Gesetz uber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(AVAVG) darf Berufsberatung nur von der Bundesanstalt für Arbeits- 
vermittlung und Arbeitslosenversicherung betrieben werden. Als Be- 
rufsberatung im Sinne des Gesetzes gilt jede Erteilung von Rat und Aus- 
kunft in Fragen der Berufswahl. Soweit im Einzelfall Personen Rat und 
Auskunft in Fragen der Berufswahl gelegentlich und unentgeltlich er- 
teilen, ist dies keine Berufsberatung im Sinne des Gesetzes. 
Die öffentliche Berufsberatung stutzt sich - abgesehen vom Grundgesetz 
(insbesondere Artikel 1 - 3, 6, 11 und 12) - auf folgende Regelungen 
und Venvaltungsvorschriften: 
1. Satzung der Bundesanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen- 

versicherung vom 24. Juni 1953 in der Fassung vom 5. November 1965 
(Bundesanzeiger Nr. 6 vom 11. 1. 1966). 

2. Richtlinien des Vorstands für die Fuhrung der Geschäfte durch den 
Präsidenten der Bundesanstalt vom 3. Juli 1959 in der Fassung vom 
16. 12. 1965. 

3. Vorschriften uber Arbeitsvermittlung und Lehrstellenvermittlung im 
Auftrage der Bundesanstalt vom 16. Dezember 1959 (Amtliche Nach- 
richten der Bundesanstalt 1960, Nr. 3, S. 155). 

Biidungsrefonn einbezogen ist. Die heutige Kritik an der Institution der 
Öffentlichen Berufsberatung geht namentlich von der Forderung aus, daß 
die Berufsberatung den Gegebenheiten einer in einem unaufhörlichen 
Wandel befindlichen Arbeitswelt weitaus mehr Rechnung tragen musse. 
Diese Kritik tritt starker auf, seitdem in der üffentlirhkeit die Erkennt- 
nis gewachsen ist, daß berufliches Wissen und Können fur den Lebens- 
standard und die gesellschaftliche Stellung des einzelnen nicht minder 
entscheidend sind wie für  das zukünftige Schicksal des Volkes, daß 
aber damit auch dem Anliegen einer richtigen Berufswahl und eines 
zweckmaßigen Berufsweges erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden 
muli. Dieses Interesse wird um so begreiflicher, je unsicherer und rat- 
loser die Öffentliche Meinung hinsichtlich der künftigen Richtung unserer 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklung mit ihren Folgen f u r  die 
Beschäftigungsstruktur, den Inhalt der Berufe und die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes wird. Die deutsche Berufsberatung ist im Begriff, den 
Forderungen durch eine Intensivierung und Ausweitung ihrer Arbeit 
gerecht zu werden, ohne das System im Grunde zu ändern. Da sich wegen 
der zunehmenden Ansprüche der Berufe an die allgemeine Bildung und 
der wachsenden Interdependenz von Arbeitswelt und Bildungsbemühun- 
gen der Pmzeß der Berufsfindung zeitlich erheblich ausdehnt, mu3 die 
Zusammenarbeit der Berufsberatung mit der Schule auf eine neue 
Grundlage gestellt werden. Nachdem es die Schulen mehr und mehr schon 
s l s  ihre Aufgabe erkannt haben, die Schuler im Rahmen des Schul- 
betriebs frühzeitig auf die sie erwartende Berufswelt hinzufuhren, muß 
.auch die Berufsberatung friiher und intensiver als bisher mit ihrer 
Arbeit in der Schule einsetzen. Diese Arbeit soll schon im drittletzten 
Jahr vor der Entlassung aus der Schule beginnen; sie erreicht mit dem 
Berufsentschluß nach der Schulentlassung einen ersten Höhepunkt und 
setzt sich während einer künftig oft stufenweise verlaufenden Berufs- 
ausbildung fort. Die Berufsberatung wird ihre Tatigkeit auch in den 
weiterfuhrenden Schulen und den Berufsschulen verstarken müssen und 
ferner innerhalb der Hochschulen den Studierenden wahrend der ersten 
Semester mit ihrem Rat zur Verfugung stehen. Die vom Wissenschaftsrat 
empfohlene Studienreform gibt der Öffentlichen Berufsberatung die Mög- 
lichkeit, in Verbindung mit der fur die ersten Semester vorgesehenen 
Studienberatung den Organen der Hochschulen ihre erganzende Hilfe 
anzubieten. Es steht zu hoffen, daß auch die Padagogischen Hochschulen 
bei der Ausbildung der Lehramtskandidaten aus der Zusammenarbeit 
mit der Berufsberatung Nutzen ziehen, daß ferner an den Hochschulen 
die berufswissenschaftlichen Probleme künftig mehr in Forschung und 
Lehre einbezogen werden. Schließlich wird die Berufsberatung auch nicht 
unterlassen, die von den Landern (Schulbehörden) eingerichteten Organe 
der Bildungswerbung aktiv zu unterstützen, um die Arbeit der Bildungs- 
berater aus der fur alle Schullaufbahnberatung wichtigen Sicht des mog- 
lichen Berufsweges der Jugendlichen zu befruchten. 
Als eine weitere Forderung ergibt sich für die Berufsberatung, daß sie 
ihre Dienste im Laufe des verlängerten Berufsfindungs- und Berufs- 
bildungcganges den Berufsanwärtern wiederholt und initiativ anbieten 
muß. Damit wird Berufsberatung zu einem kontinuierlichen Vorgang, 
bei dem man sich nicht auf das mehr oder weniger einmalige Ansprechen 
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Im Berichtsjahr 1964/65 nahmen 810 O00 Personen die Berufsberatung in 
Anspruch. Den grö5ten Teil bildeten die Schulabgänger aus allgemein- 
bildenden Schulen. Von ihnen ließen sich 594 O00 oder 84 v. H. individuell 
beraten, und zwar über 308000 Jungen und 286000 Mädchen. Weitere 
183 O00 Personen, die eine Einzelberatung in Fragen der Berufswahl, 
des beruflichen Aufstiegs oder des Berufsmechsels erhielten, stammten 
aus fruheren Jahrgängen Schulentlassener oder waren ältere Ratsuchende. 
Schließlich waren noch uber 32 O00 Schuler und Schülerinnen, die weiter 
zur Schule gingen, an einem Rat dahingehend interessiert, ob sie mit 
dem erreichten oder angestrebten Klassenniveau das gewunschte Berufs- 
ausbildungsziel verwirklichen könnten oder ob sie besser den Schulbesuch 
bis zu einem bestimmten Abschluß fortsetzen sollten. Fast 127 O00 Rat- 
suchende wurden wegen eines Fach- oder Berufsfachschulbesuchs oder 
wegen eines Hochschulstudiums beraten. Drei Viertel aller Ratsuchenden 
hatten Volksschulbildung. 80% der beratenen schulentlassenen Jungen 
und fast 70% der beratenen Schulabgängerinnen begannen sofort nach 
der Schulentlassung mit einer beruflichen Ausbildung. Nur 8% der 
gesamten beratenen Schulabgänger traten eine Arbeitsanfangsstelle ohne 
eine systematische berufliche Ausbildung an. Ihr Anteil betrug im Jahre 
1950151 noch 16,7 v. H. Wenn man hierbei auch die Zunahme des Lehr- 
Stellenangebots seit 1950 berücksichtigen muß, so ist doch in dieser Ent- 
wicklung auch ein Niederschlag des gezielten ßemúhens der Berufsberater 
zu erblicken. Rund 70 v. H. der männlichen und rd. 47 v. H. der weiblichen 
Schulabgänger entschieden sich 1964/65 für die Form der betrieblichen 
Berufsausbildung in einer Lehrstelle oder Anlernstelle, in einem Prak- 
tikanten- oder Volontarverhältnis oder für eine Ausbildung in der 
Beamten- oder Soldatenlaufbahn; der Rest der Ausbildungsanwärter 
besuchte eine Fach-, Berufsfach- oder Hochschule. 
Für die Lehrstellenbewerber war die Lage im Berichtsjahr 1964/65 wegen 
der großen Nachfrage seitens der Ausbildungsbetriebe wie bisher sehr 
günstig. Von den angebotenen Berufsausbildungsstellen blieben über 
265 O00 oder rd. 40 v. H. mangels Bewerbern unbesetzt. Dieser Mangel an 
Lehrlingen ist nicht gleichbedeutend mit einem entsprechenden Mangel 
an beruferhaltendem Nachwuchs, da noch keine Regel bekannt ist, nadi 
der man den zuktinftigen Bedarf an Fachkräften messen kann. Etwa 
zwei Drittel aller Ausbildungsstellen wurden unter Mitwirkung der 
Berufsberatungsstellen besetzt. Etwa 28 O00 Ratsuchende erhielten durch 
den Regionalausgleich der Berufsberatung eine betriebliche Ausbildungs- 
stelle außerhalb ihres heimatlichen Arbeitsamtsbezirks. Zur Abrundung 
des Tätigkeitsbildes der Berufsberatung dienen noch folgende Angaben 
aus dem ßenchtsjahr 1964/65: Fast 90 O00 psychologische Begutachtungen 
halfen bei der Berufsfindung. über  32 O00 berufsaufklärende Veranstal- 
tungen fanden in den Schulen statt. Zur Orientierung der Eltern wurden 
5000 Elternversammlungen durchgeführt und an 18 Orten sechs berufs- 
kundliche Ausstellungen gezeigt, die fast 200 O00 Besucher zählten. 

IX. Bestrebungen zur Weiterentwicklung der Berufsberatung 
Aus dem Standort der Berufsberatung im unmittelbaren Vorfeld der 
beruflichen Bildung ergibt sich von selbst, daß sie in die bildungs- 
politische Diskussion der Gegenwart und die Bemühungen um eine 

4. Richtlinien des Reichsinnenministers und Reichsarbeitsministers fir 
die Zusammenarbeit von Berufsberatung und Schule vom 27. Novem- 
ber 1930 (Reichsarbeitsblatt I, S. 259). 

5. Runderlaß des Reichsministers des Innern über die Durchführung der 
schulärztlichen Untersuchungen vom 26. 7. 1938 (Ministerialblatt des 
Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern S. 1277); 
Erlaß des Bundesministers des Innern über die Mitwirkung der 
Schulärzte bei der Berufsberatung vom 16. 11. 1953 - 4332 - 1601153. 

6. Richtlinien fur eine Zusammenarbeit der Organisationen der freien 
Wirtschaft mit der Arbeitsvenvaltung zur Sicherung qualitativ und 
quantitativ ausreichenden Nachwuchses fur die gewerbliche Wirtschaft 
vom 12. April 1950 (Bundesarbeitsblatt 1950 Nr. 5, S. 160). 

7. Grundsätze des Vorstands fur die Auswahl, Annahme und Ausbildung 
von Fachanwärtem für  die Arbeitsvermittlung und fur die Berufs- 
beratung vom 26. Februar 1964 (Dienstblatt der Bundesanstalt fur  
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Ausgabe A, 13. Jahr- 
gang, Nr. 32 und 14. Jahrgang, Nr. 42). 

III. Aufgaben der1Berufsberatung 
Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(AVAVG) stellt der Berufsberatung die Aufgabe, jugendliche und er- 
wachsene Personen, die vor der Berufswahl oder einem Berufswechsel 
stehen, zu beraten. Dabei hat die Berufsberatung einerseits die körper- 
liche, geistige und charakterliche Veranlagung, die Neigung sowie die 
sozialen Verhaltnisse des Ratsuchenden, andererseits die Entwicklung 
des Arbeitsmarktes und den Nachwuchsbedarf der Berufe angemessen 
zu berücksichtigen. Sie soll die Belange des einzelnen Berufes allgemei- 
nen wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten unterordnen. 
In der Aufgabenstellung der Berufsberatung kommen die von jeher für 
ihre Tätigkeit charakteristischen Ziele zum Ausdruck: Die Hilfe gegen- 
über dem einzelnen unter pädagogischen und fursorgerischen Gesichts- 
punkten und der Dienst am allgemeinen Wohl in gesellschaftspolitischer, 
Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Sicht. Diesen Zielen der Berufs- 
beratung ist ihr institutioneller Standort gunstig. Im Rahmen der bundes- 
einheitlichen, alle Bezirke, Berufe und Wirtschaftszweige erfassenden 
Arbeitsvenvaltung kann die Berufsberatung ihre Hilfe dem einzelnen 
Ratsuchenden, der Wirtschaft und der Gesellschaft gezielt und wirksam 
anbieten. Vorbeugend dient die Unterstutzung des einzelnen bei der 
Wahl eines geeigneten Berufes der Verhütung von Arbeitslosigkeit. Wirt- 
schaft und Gesellschaft sind an der optimalen Verteilung des Berufs- 
nachwuchses existenziell interessiert. Diesem Bedurfnis kann die Berufs- 
beratung innerhalb der Arbeitsvenvaltung sinnvoll entsprechen. Denn 
eng verbunden mit der Erteilung von Rat und Auskunft ist die Vermitt- 
lung in eine Ausbildungsstelle. Dieser fur das deutsche System der 
Berufsberatung kennzeichnende Wesenszug verleiht dem Bemuhen der 
Berufsberatung eine große Wirklichkeitsnahe. Ratsuchende und Berufs- 
berater orientieren sich von vornherein an den Gegebenheiten im beruf- 
lichen Ausbildungsraum und entgehen damit der Gefahr, illusionäre 
Wunschvorstellungen zu pflegen. Forderlich ist in diesem Zusammenhang 



der organisatorisch bedingte enge Kontakt zur Arbeitsvermittlung der 
Erwachsenen innerhalb des Arbeitsamtes. 
Danach wirkt die Berufsberatung in entscheidenden Lebensabschnitten 
des Ratsuchenden an weitreichenden personlichen Entschlussen beratend 
mit und zielt dabei darauf hin, daß der fur den einzelnen und die Ge- 
samtheit nach Eignung, Neigung und Bedarf richtige Bildungs- und 
Berufsweg eingeschlagen wird. In ihre Hilfe bezieht die Berufsberatung 
Fragen der Berufswahlvorbereitung, der beruflichen Ausbildung und 
Fortbildung, der etwaigen Berufsumstelluiig und des Berdfsaufstiegs ein. 
Sie bietet ihre Unterstutzung besonders den jugendlichen Berufsanwartern 
und deren Eltern, aber auch den erwachsenen Arbeitnehmern, die beruf- 
lich unbefriedigend untergebracht sind, behnderten Personen, Soldaten 
auf Zeit und Interessenten an außerordentlichen Eilduiigswegen an. Sie 
arbeitet mit allen im Biidungswesen Verantwortlichen zusammen, nament- 
lich mit Schulen und Erziehungsbehorden, Fach- und Wirtschaftsver- 
bänden, mit den Sozialpartnern und Einrichtungen der öffentlichen und 
privaten Sozial- und Jugendhilfe. 

IV. Grundsätze der Berufsberatung 
Die Berufsberatung bei den Arbeitsamtern vollzieht sich vollig frei und 
zwanglos. Art. 12 des Grundgesetzes der Sundesrepublik Deutschland 
garantiert jedem Deutschen das Recht auf freie Wahl des Berufs und der 
Arbeitsstätte. Im Bundesgebiet ist heute niemand verpflichtet, die Be- 
rufsberatungsstellen in Anspruch zu nehmen, noch besteht fur  Betriebe 
irgendein Zwang, nur solche Jugendliche einzustellen, die von der Be- 
rufsberatung des Arbeitsamtes vorgeschlagen sind. Weitere Grundsätze 
für die Tagesarbeit der Berufsberatung sind im AVAVG festgelegt; sie 
rucken die besonderen Vorteile ins Licht, die eine offentlich betriebene 
Berufsberatung fur sich in Anspruch nehmen kann. Dazu gehört ins- 
besondere die Unentgeltlichkeit der Beratung und die Unparteilichkeit. 
So dürfen Ratsuchende nach der Zugehorigkeit zu einer politischen, ge- 
werkschaftlichen oder ähnlichen Vereinigung nur gefragt werden, wenn 
die Eigenart des fur die Einstellung in Betracht kommenden Betriebes 
oder die Art der Beschaftigung die Befragung rechtfertigt. Nur unter 
denselben Voraussetzungen darf ein Ratsuchender nach der Religions- 
Zugehörigkeit gefragt werden und schließlich noch in dem Falle, daß 
ein Arbeitgeber einen Ratsuchenden in die Hausgemeinschaft aufnehmen 
will und er eine bestimmte Religionszugehorigkeit ausdrücklich zum 
Inhalt seines Stellenangebots gemacht hat. Den Dienststellen der Berufs- 
beratung ist es ferner untersagt, Berufsanwarter zuin Zweck der Nicht- 
einstellung ungünstig zu kennzeichnen oder sonst an einer Maßregelung 
von BeNfSanwartern oder an einer entsprechenden Maßnahme gegen 
Arbeitgeber mitzuwirken Schließlich hat sich seit Jahrzehnten der 
Grundsatz bewährt, daß Berufsberatung weiblicher Personen grund- 
satzlich durch Frauen auszuüben ist. Daß die Berufsberatung hinsichtlich 
des Personenkreises umfassend zu sein hat, d. h. ausnahmslos allen 
interessierten Jugendlichen oder Erwachsenen zur  Verfugung stehen soll, 
hat sich aufgiund der weiten Fassung des Gesetzes in der Praxis von 
Anfang an durchgesetzt. 

Von den 1500 Fachkraften haben rd. 25 v. H. abgeschlossene Hochschul- 
bildung, rd. 4Oo/u Fachschulbildung und rd. 35Vo praktische Berufs- 
bewährung. 
Die Ausubung der Tatigkeit des Berufsberaters setzt eine praktische und 
theoretische Ausbildung von zwei Jahren innerhalb der Bundesanstalt 
voraus. Die Ausbildungsplane sehen zunachst eine einjahrige Grundaus- 
bildung vor, während der der Anwarter in allen Titigkeitsbereichen des 
Arbeitsamtes informativ beschaftigt wird, hierauf folgt eine weitere 
Ijährige Fachausbildung auf dem besonderen Gebiet der Berufsberatung 
in eigens beauftragten AusSildungs2mtern. Zentrale Einfuhrungs- und 
Fortbildungslehrgänge der Landesarbeitsämter und der Hauptstelle er- 
ganzen die Ausbildung, die weitgehend am Arbeitsplatz geschieht. 

VIL Internationale Normen für die Berufsberatung 
Theorie und Praxis der deutschen Berufsberatung finden im wesentlichen 
ihre Bestätigung in den einschlagigen Normen verschiedener internatio- 
naler Organisationen. In weltweiter Sicht faßte die Internationale Ar- 
beitsorganisation in ihrer Empfehlung (Nr. 87) ùber Berufsberatung aus 
dem Jahre 1949 die Grundsätze fiir eine wirksame Berufshilfe zusammen. 
Der von der Internationalen Arbeitsorganisation geprägte Begriff der 
Berufsberatung liegt auch dem deutschen System zugrunde. Danach ist 
Berufsberatung Hilfe zur Berufswahl oder zu  beruflichem Fortkommen, 
die auf der Basis freier Entscheidung dem einzelnen dazu dient, seine 
Persbnlichkeit zu entfalten urld Befriedigung aus seiner Arbeit zu er- 
zielen. Bei der Ausubung der Berufsberatung ist auf die wirksamste 
Verwendung der verfugbaren Arbeitskräfte des Landes Rucksicht zu 
nehmen. Die Genfer Empfehlung unterstreicht den fortdauernden Cha- 
rakter der Beratungstatigkeit. Hierauf weist ùbrigens auch die Empfeh- 
lung der Kommission der EWG uber den Ausbau der Berufsberatung 
vom 18. Juli 1966 nachdrücklich hin. In beiden Instrumenten ist die 
Forderung nach einem lückenlosen Aufbau eines Berufsberatungsnetzes 
unter Einschluß der landlichen Bezirke enthalten. Beide Organisationen 
setzen sich mit gleicher Eindringlichkeit für eine zahlenmäßig und 
qualitativ ausreichende Personalstruktur der Berufsberatungsstellen ein. 
Die Forderung nach der wissenschaftlichen und fachlichen Spezialausbil- 
dung der Berufsberater auf möglichst breiter Grundlage und ggf. in 
Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Stellen steht unubersehbar im 
Vordergrund. Auf dieser Linie liegt auch die Ratsempfehlung über Berufs- 
beratungsstellen der ehemaligen Organisation fur europäische wirt- 
schaftliche Zusammenarbeit - heute OECD - aus dem Jahre 1959. Schließ- 
lich hat die von den Mitgliedern des Europarats 1961 unterzeichnete 
Europäische Sozialcharta in ihren Katalog der sozialen Grundrechte auch 
das ,,Recht auf Berufsberatung" aufgenommen. Die Vertragsstaaten sind 
danach verpflichtet, einen Dienst einzurichten und zu fordern, der die 
wirksame Ausubung dieses Rechts gewährleistet. 

VIII. überblick über wichtigste Arbeitsergebnisse der Berufsberatung 
Eine Vorstellung von der Größenordnung des Aktionsraumes der deut- 
schen Berufsberatung vermitteln folgende Angaben' 
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Richtlinien fur die Organisation und die einheitliche Durchfuhrung der 
Arbeit aufzustelien, die TStigkeit der Landesarbeitsarnter und Arbeits- 
amter abzustimmen und zu uberwachen, die nachgeordneten Dienststellen 
mit den personeileri und sächlichen Voraussetzungen fur eine erfolgreiche 
Durchfúhning ihrer Aufgaben, namentlich mit berufskundlir.liem Material 
auszustatten sowie die Lage und EntwiQlung der Berufe und des Mach- 
wuchsbedarfs zu beobachten und na~hwuchspoiitische Folgerungen zu 
erarbeiten. In  den Landesarbeitsamtern ais der Mittelinstanz liegt die 
Verantwortung fur die Aufgaben der Berufsberatung bei einem hervor- 
gehobenen Referat bzw einer Unterabteilung analog zur Organisation der 
Hauptstelle. Die Landesarbeitsamtcr fuhren die zentralen Arbeiten der 
Hauptstelle entsprechend den bezirklichen Verhaltnissen fort, unterstutzen 
und ubenvachen die Arbritsamter, frjrdern die uhecorllichen MaBnahmcn 
des Lehrslelknausgleichs und ubernehmen die Einstellung und Ausbil- 
dung von NachwuChskTSften und Fschkraften fur die Berufsberatung. 
Die eigentliche praktisdie Durchfidhrung der Berufsberatung liegt bei 
den örtlichen Arbeitsamlern. Eei jedem Arbeitsamt besteht eine Berufs- 
beratungsstelle mit einem männlichen und einem weiblichen Abschnitt 
unter einem Leiter der Berufsberatung. Die personelle Besetzung der 
Beratungsstellen richtet sich nach der Bedeutung des Bezirks; außer den 
Arbeitsämtern sind auch 135 groBere Zweigstellen der Arbeitsämter mit 
StändigenFachkräften für Berufsberatung besetzt. Bei besonders anspruchs- 
vollen und schwierigen Aufgaben werden erfahrene und hochqualifizierte 
Fachkräfte für mehrere Arbeitsamtsbezirke in einem StutzpunktsySkm 
angesetzt, so bei der Abiturienten- und Studentenberatung (etwa 110 
Spezialberater mit akademischer Vorbildung), bei dem fur Fragen der 
Eignungsfeststellung eingerichteten Psychologischen Dienst (mit rd. 110 
Fachpcydialogen) und bei der Sonderberdtung fur Behinderte (mit rd. 
150 haupt- oder nebenamtlich Beauftragten). 

2. Personal 
Das Persona1 der Berufsberatung bei den Arbeits3mtern seht sich - neben den erwähnten Spezialisten - aus rd. 1500 Fachkräften, 110 Saeh- 
hearbeitern und etwa 1000 Hilfskräften zusammen: entsprechend der 
steigenden Bedeutung der Berufsberatung ist der Personalansatz in den 
letzten Jahren ständig g ~ i ~ x h s e n .  Die Kráfte der Berufsberatung sind 
grundsätzlich auf privatrechtlichen Dienstvertrag angestellt; die Stellen 
mit hoheiisreehtlichen Aufgaben, insbesondere die der Leiter und Ab- 
sdinittsleiter sowie der Referenten der Berufsberatung, sind mit Beamten 
besetzt. 
Als Nachwuchskräfte kommen neben befähigten Mitarbeitern aus anderen 
Fachgebieten der Bundesanstalt vornehmlich in Eetracht: Absolventen 
staatlich anerkannter Soziallachschulen und höherer technischer U h r -  
anstalten, Diplampsychologen, Diplomvolkswirte, Sozialwirte und Lehrer, 
aber au& Angehdnge anderer Benife mit abgeschlossener Berufsaus- 
bildung und mehrjähriger Benifsbewihrung. Abgesehen von den fur die 
Abiturientenberatung und den Psychologischen Dienst vorgesehenen 
Fachkräften wird eine bestimmte Vorbildung nicht gefordert, jedoch ein 
iiherdurchschnittliches gerstiges und charakterliches Format. Das Min- 

-A-''*~..* hetrBgt 24 Jahre, das Höchstalter 40 Jahre. - 

V. Durchführung der Berufsberatung 
In der Praxis wirkt die Berufsberatung in vicr Arbeitsfonnen: In rlner 
systematischen allgemeinen und speziellen Rerufsaufklarung, in einer 
individuellen beniflichrn Einzelbcratung. in der Vmmittlung beruflicher 
Ausbildungsmaglichkeiten und in einer finanziellen Ftirderung der Be- 
rufsausbildung. 
1. Berofsaufkiãrung 
Nach dem Gesetz (AVAVG) hat die Bundesanstalt die Berufsberatung 
durch allgemeine MaBnahmen der Berufsaufklärung zu ergänzen und zu 
unterstutzen. In der Entwidtlung der methodischen Praxis bildet jedoch 
heute die Berufsaufklarung die Grundlage und die Auszangsvorausset- 
zung für die planvolle Gestaltung berufsberalerisrher Einwirkung. Die 
Berufsaufklärung unterrichtet über das Wesen des Berufs, die Beson- 
derheiten der Berufe, über die Bedeutung der Berufswahl und den Wert 
der Berufsausbildung. Sie soll durch gezielte Hinweise zu ernsthafter 
gnindlirher Vorbereitung der Entschlüsse in Berufsfragen anleiten und 
bietet hierzu Orientierungshilfen. Die Berufsaufklárung wendet sieh 
primär an die unmittelbar Beteiligten - an Benifsanwarter und ihre 
Eltern, an Betriebe und sonstige AusbildungstrYger, aber auch an Schu- 
len, Verbände und schließlich an die gesamte Offentlichkeit. Sic ver- 
wendet dabei die modernen Mittel der Publizistik: Presse, Film, Rund- 
funk und Fernsehen. Hauptsächlich bedient die Berufsaufklärung sich 
aber des gesprochenen Wortes oder speziellen Schriftgutes. In dieser 
Form kann sie im Interesse der Heranwachsenden durch eine enge Zu- 
sammenarbeit mit den Schulen besonders wirksam werden. Die Zusam- 
menarbeit von Berufsberatung und Schule beruht auf Richtlinien aus 
dem Jahre 1930. Danach leistet die Sehule die unterrichtlichen und erzie- 
herischen Vorarbeiten für die Berufswahl durch allgeineíne Belehrung und 
empfiehlt Eltern und Schülern den Besuch der Eerufsberatungsstellen 
bei den Arbeitsämtern. Sie unterstützt die Arbeit der Berufsberatungs- 
stellen im Einzelfalle, enthält sich jedoch jedes selbständigen Berufsrates 
im eigentlichen Sinne, insbesondere jeder Lehrstellenvermíttlung. Die 
Schule beobachtet die Gesamtpersönlichkeit des Schulers während der 
ganzen Schulzeit und bereitet die Unterlagen zur Beurteilung des Schulers 
vor, welche die Berufcberatungsstellen fur ihre Einzelberatung henotigen. 
Die Schule ermöglicht nach den erwáhnten Richtlinien die Veranstaltung 
von Vorträgen, Lichtbildvorführungen und Elternabenden mit dem Zwedr, 
Einblicke in das Berufs- und Wii-tschaftsleben zu geben. Schliefllich sollen 
bei den Schulen geeignete Lehrkräfte, denen Berufsfragen besonders am 
Herzen liegen. als ständige Kontaktpersonen zu den Arbeitsämtern er- 
nannt werden. 
Auf der Grundlage dieser Richtlinien arbeitet die bffentllche Berufs- 
beratung seit langem vertrauensvoll mit den Schulen zusammen. In der 
Volksschuloberstufe versieht sie die Lehrkrafte für  den heimat- und 
gemeinschaftskundliehen Unterricht mit Arbeitsmitteln Uber Grundfragen 
des Arbeltslebens, sie stellt den Schülern mit einem jdhrlich wechselnden 
berufskundliciien Wandkalender anschauliches Bild- und Textmaterial 
zur Verfugung und leitet einfuhrende Lesehefte an Schiiler und Eltern. 
Sie bereitet ferner Betriebsbesuche fur Schüler vor und arbeitet in 



berufskundlichen Lehrerarbeitsgemeinschaften mit. In einer weiteren 
Stufe fuhrt die Berufsberatung Gruppengespräche mit den Schülern der 
Oberstufe, denen hierbei wiederum ergänzende Schriften zur berufskund- 
lichen Orientierung an die Hand gegeben werden. Elternversammlungen, 
Vortragsreihen mit Praktikern namentlich gehobener und akademischer 
Berufe, berufskundliche Filmveranstaltungen und Ausstellungen runden 
die Aufklärungsarbeit dieser Stufe ab. Vorzúglich vermittelt die Berufs- 
beratung im Rahmen ihrer aufklärenden Tatigkeit genauere Kennt- 
nisse Über die Berufswelt mit Veröffentlichung einheitlich gegliederter, 
vergleichbarer Beschreibungen der Einzelberufe in den ,,Blättern zur 
Berufskunde", die über die Schulbüchereien und den Buchhandel zur Ver- 
fügung stehen. 

2. Einzelberatung 
Mit der beruflichen Einzelberatiing, dem Schwerpunkt ihrer fachlichen 
Hilfe, nimmt die Berufsberatung auf den Berufswahlvorgang des Rat- 
suchenden unmittelbar Einfluß. In freiem und zwanglosem Gespräch 
gewährt sie den Berufssuchenden in einer fur sie kritischen Lebens- 
situation sachkundigen Beistand. In diesen Gesprachen sucht der Berufs- 
berater ein mciglichst umfassendes Bild uber dir Personlichkeitsstruktur 
des Ratsuchenden, besonders seiner beruflich relevanten Interessen und 
Fähigkeiten zu gewinnen. In Kenntnis der objektiven Struktur der Berufe 
und ihrer Leistungsanforderungm zielt der Berater im Hohepunkt des 
beraterischen Aktes daraufhin, im Wege einer Synthese zu einer befrie- 
digenden Zuordnung des subjektiven und objektiven Strukturbildes zu 
gelangen. Auf dieser Zuordnung baut er seinen Berufsrat auf. Bei der 
Ermittlung des Personlichkeitcbildes stutzt e r  sich auf methodisch gezielte 
Interviews mit den Ratsuchenden und ggf. ihrem Erziehungsberechtigten, 
auf die interne Beurteilung des noch Schulpflichtigen durch die Schule, 
auf das Ergebnis der schularztlichen Untersuchung und - in vielen Fällen - 
einer psychologischen Eignungsuntersuchung. Im Vordergrund seiner 
Persönlichkeitsanalyse steht die Ermittlung von Begabungsschwerpunkten. 
Steht ein solcher Begabungsschwerpunkt fest, dann bemuht sich der 
Berufsberater - unter Beriicksichtigung aller persönlichen Lebensum- 
stände - den Ratsuchenden an eine seiner Individualität angemessene 
Gruppe funktionell zusammenhängender Berufe heranzufuhren. Ob auch 
konkrete Möglichkeiten für den Ratsuchenden bestehen, um den Rat und 
den ihm folgenden freigefaßten Berufsentschluß zu verwirklichen, ist 
eine wesentliche Voraussetzung, an die sich der Berufsberater während 
des Beratungsakt,es gebunden fühlt. Denn er erteilt seinen Rat in Kennt- 
nis der vorliegenden Ausbildungsmöglichkeiten, die namentlich durch 
Betriebe, aber auch durch berufsbildende Schulen geboten sind 

3. Vermittlung beruflicher Ausbildungsstellen 
Mit dem Nachweis solcher Ausbildungsmöglichkeiten kront der Berufs- 
berater seine praktische Berufshilfe. In dieser dritten Arbeitsrichtung 
wirkt die Berufsberatung im besonderen bei der Begrundung betrieblicher 
Ausbildungsverhaltnisse durch Zusammenfuhren entsprechender Partner 
mit. Das Gesetz bezeichnet diese Tätigkeit ais Lehrstellenvermittlung, 
obwohl damit auch die Vermittlung in Anlern-, Praktikanten-, Volontär- 
und ähnliche Berufsausbildungsverhältnisse gemeint ist. Lehrstellenver 

mittlung im Sinne des Gesetzes ist jede Tatigkeit, die auf das Zustande- 
kommen von beruflichen Ausbildungsverhaltnissen in praktischen Er- 
werbsberufen gerichtet ist. Bei der Lehrstellenvermittlung hat die Berufs- 
beratung darauf hinzuwirken, daß geeignete Berufsanwarter in einwand- 
freien Ausbildungsstellen untergebracht werden Auch die Lehrstellen- 
Vermittlung darf nur von der Bundesanstalt betrieben werden. Auf 
Antrag kann aber die Bundesanstalt andere Einrichtungen oder Personen 
mit der Lehrstellenvermittlung für einzelne Berufe oder Personengrup- 
pen beauftragen, wenn es für die Durchführung der Lehrstellenvermitt- 
lung zweckmäßig ist und der Antragsteller die Gewahr fur ordnungs- 
mäßige Ausführung des Auftrags bietet Die mit der Lehrstellenvermitt- 
lung beauftragten Einrichtungen und Personen unterliegen der Aufsicht 
der Bundesanstalt und sind an ihre Weisungen gebunden. 
In  einer sundigen Fühlungnahme mit den f u r  die Ausbildung von 
Berufsnachwuchs in Betracht kommenden Betrieben und gestutzt auf 
fachliche Stellungnahmen der Organisationen der Wirtschaft uber die 
Bonität dieser Betriebe als Ausbildungsträger wählt der Berater geeignete 
Ausbildungsmöglichkeiten aus und führt nachfragende Betriebe und 
Berufssuchende zusammen. Naturgemäß vermittelt er  die Berufsanwarter 
überwiegend in Betriebe ihres Heimatbezirks. Der einheitliche Wirt- 
schaftsraum und Arbeitsmarkt des Bundesgebietes aber und das Recht 
des einzelnen auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit im Berufsleben 
können zusätzlich uberregionale Ausgleichsmaßnahmen erfordern, durch 
welche die Benifsberatung Angebot und Nachfrage auch übcr den uber- 
örtlichen Lehrstellenmarkt befriedigt. 
Bei der Durchführung der Lebrstellenvemiittlung sind auch einige fur 
die Arbeitsvermittlung geltende Vorschriften zu beachten. So gilt als 
Lehrstellenvermittlung auch die Herausgabe, der Vertrieb und der Aus- 
hang von Listen über Lehrstellenangebote und Lehrstellengesuche ein- 
schließlich der den Listen gleich zu achtenden Sonderdrucke und Auszuge 
aus periodischen Druckschriften, ferner die Bekanntgabe von Lehrstellen- 
angeboten und Lehrstellengesuchen im Rundfunk. Die Aufnahme solcher 
Angebote und Gesuche in Zeitschriften, Fachblättern und ähnlich peri- 
odisch ersheinenden Dnidrschriften wird hierdurch nicht eingeschränkt, 
es sei denn, daß solche Veroffentlichungen Hauptzweck der Presseerzeug- 
nisse sind. Die Vermittlung auslandischer Lehrlinge in deutsche Ausbil- 
dungsstellen unterliegt den einschränkenden Vorschriften uber die Be- 
schaftigung ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik. Außer- 
dem lassen es erzieherische Gründe nicht ratsam erscheinen, Jugendliche, 
namentlich soweit sie noch nicht 18 Jahre alt sind, in eine vollig fremde 
Umwelt zu vermitteln. 
Zur vierten Tätigkeitsform der Berufsberatung, der finanziellen Forde- 
rung der Berufsausbildung, vgl. den Abschnitt D ,,Berufsfördening". 

VI. Innere Organisation und Personal der Berufsberatung 
1. Organisation 
Die Aufgaben der Berufsberatung werden bei der Haiiptstelle der Bundes- 
anstalt z. Z. von einer Unterabteilung in der Abteilung ,,Arbeitsvermitt- 
lung und Berufsberatung'' wahrgenommen. ihr obliegt es insbesondere, 
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